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Heroldsbacher Nachrichten
Amtsblatt der   Gemeinde   Heroldsbach

Öffnungszeiten im Rathaus Heroldsbach

Mo. bis Mi. und Fr.: 08.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag: 14.00 bis 18.00 Uhr 

Ihre Artikel senden Sie bitte an: 
amtsblatt@heroldsbach.de

Notdienst für die Wasserversorgung

Wasserwärter Tel. 09190 996474 

Außerhalb der normalen Dienstzeiten (wochentags 
ab 16.00 Uhr, freitags ab 12.00 Uhr, Samstag, Sonn- 
und Feiertage) Bitte rufen Sie nur in Notfällen an!

Firma Lindenberger Tel. 0176 36356926 

Notdienst für Störungen im Stromnetz
Bayernwerk Netz GmbH Tel.: 0941 2800 3366

Ihr Bürgermeister ist für Sie erreichbar!

Vereinbaren Sie gerne einen Termin – telefonisch 
unter 09190 9292-10 oder per E-Mail: 
buergermeister@heroldsbach.de  

Tel.-Nr. der Verwaltung Heroldsbach

Vermittlung 09190 9292-0 
Einwohnermelde-/Passamt, Amtsblatt 9292-19 
Bürgerbus, MobiCard, VHS 9292-14 
Standesamt/Ordnungsamt 9292-18 
Stromvertrieb 9292-16 
Bauamt 9292-35 
Bauhof 9292-40 
Jugendbüro 9292-24 

Kaminkehrermeister 0173 5812507 
Wir für uns eG 09190 9292-41 
Hospizverein Heroldsbach e.V. 01525 1410684 

Erledigen Sie Ihre Behördenangelegenheiten 
einfach, wo und wann Sie wollen! 

Unabhängig von Öffnungs- 
und Wartezeiten! 

z. B. Führungszeugnisse, 
Übermittlungssperren, 

Geburtsurkunden, u.v.m. 

www.heroldsbach.de

Unser neuer virtueller Mitarbeiter
– jetzt live!

Sie finden den digitalen 
Assistenten ab sofort auf unserer 

Homepage und in unserer 
Heimat-Info App im Suchfeld unter 

„Virtueller Mitarbeiter“. 

Das kann unser virtueller Mitarbeiter:

- 24/7 Erreichbarkeit 
- Einfache Bedienung 

- Mehrsprachige Unterstützung 
- Barrierefrei & inklusiv 

- Direkte Verweise auf Online-Services 
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Landkreis-Wertstoffhof
in Heroldsbach

Öffnungszeiten während der Winterzeit

Dienstag   14.00 bis 16.30 Uhr
Donnerstag 10.00 bis 12.00 Uhr
Freitag     14.00 bis 16.30 Uhr
Samstag   09.00 bis 12.00 Uhr

Annahmeschluss für Wertstoffe bis 15 Minuten vor Torschluss.
Um Beachtung wird gebeten.

Bekanntmachung
10. Gemeinderatssitzung

Am Mittwoch, den 17.12.2025, um 18:00 Uhr findet die 10.
Gemeinderatssitzung statt, zu der hiermit ordnungsgemäß
geladen wird.

Ort der Sitzung: Rathaus Heroldsbach - Sitzungssaal

Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Genehmigung der Niederschrift vom 26.11.2025
2. Informationen des ersten Bürgermeisters
3. ISEK-Maßnahme He6: Projekt "Wimmelbacher Straße 1"
3.1. (Teil-) Vorstellung und Beratung einer ersten Projektskizze

sowie möglicher Vorgehensweisen
3.2. Beschluss einer Bedarfsmitteilung für die

Städtebauförderung 2026
4. Feststellung der Jahresrechnung 2024
5. Entlastung der Jahresrechnung 2024
6. Gemeinde Hausen; Bebauungs- und Grünordnungsplan

"Großer Acker" frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1
BauGB

7. Wünsche und Anfragen

Änderungen der Tagesordnung sind vorbehalten.

Die Bekanntmachung der Tagesordnung dient der Information
der Bürger, welche herzlich als Zuhörer willkommen sind.

Heroldsbach, 10.12.25

Benedikt Graf von Bentzel
Erster Bürgermeister

Wertstoffhof

Amtliche Bekanntmachungen

110        Polizeinotruf (für die polizeiliche Gefahrenabwehr)
112        Notruf für Rettungsdienst und Feuerwehr
              Rettungsnotruf bei medizinischer Lebensgefahr/

Notarzt u. Rettungswagen
              Feuerwehrnotruf bei Feuer, technischer

Hilfeleistung, Menschen und Tiere in Gefahr.

116 117 Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Alle Notrufe „112“ aus dem Landkreis Forchheim werden in
der Integrierten Leitstelle Bamberg angenommen und
bearbeitet. Die zuständigen Feuerwehren, der Rettungsdienst
und  sonstigen Hilfsdienste werden alarmiert. Erreichbarkeit
rund um die Uhr!
116 117 Ärztlicher Bereitschaftsdienst bei plötzlichen
Erkrankungen und Verletzungen, die ärztliche Behandlung
erfordern und Ihr Haus- oder Facharzt nicht erreichbar ist. 
Außerhalb der üblichen Sprechzeiten der Arztpraxen. 
Erkrankungen derentwegen ich zu meinem Hausarzt ging,
wenn dieser in seiner Praxis wäre.

Zahnärztlicher Notfalldienst
im Landkreis Forchheim

www.notdienst-zahn.de oder Tel: 116 117

Apotheken-Notdienst
Der Notdienstplan gilt vom Freitag, den 12.12.2025 bis Freitag,
den 19.12.2025 um 08.30 Uhr. Bitte beachten Sie auch die
Hinweise am Notdienstschild der Apotheken oder die
aktuellen Mitteilungen in der lokalen Presse.

Vom Freitag, den 12.12.2025, 08.30 Uhr bis Samstag, den
13.12.2025, 08.30 Uhr außerhalb der normalen Öffnungszeiten:
St. Mauritius-Apotheke; Röttenbach, Hauptstraße 3 a;
Tel. 09195 94540

am Samstag, den 13.12.2025,08.30 Uhr bis Sonntag, den
14.12.2025,08.30 Uhr außerhalb der Öffnungszeiten
Apotheke am Rathaus; Adelsdorf, Hauptstaße 13; Tel. 09195
995700

am Sonntag, den 14.12.2025, 08.30 Uhr bis Montag, den
15.12.2025, 08.30 Uhr außerhalb der Öffnungszeiten
West-Apotheke; Forchheim, Föhrenweg 34; Tel. 09191 4774

am Montag, den 15.12.2025,
Don Bosco Apotheke; Eggolsheim/Neuses, Fährstr. 17; 
Tel. 09545 322222

am Dienstag, den 16.12.2025,
Apotheke am Pilatus Campus; Hausen, Forchheimer 
Straße 38; Tel. 09191 9792520

am Mittwoch, den 17.12.2025,
Apotheke am Rathaus; Adelsdorf, Hauptstaße 13; Tel. 09195
995700

am Donnerstag, den 18.12.2025,
St. Martins-Apotheke; Forchheim, Nürnberger Str. 10; 
Tel. 09191 26311

Ärztlicher Notfalldienst

Bereitschaftsdienste

Praxis Dr. Fiermann & Dr. Eller
Liebe Patientinnen und Patienten,

in der Zeit vom 29.12.2025 bis einschließlich 31.12.2025
ist unsere Praxis in Heroldsbach geschlossen.
Sehr gerne können Sie sich an diesen Tagen an unsere
Kollegen in Kersbach wenden (Irrlrinnig 1, Kersbach -
Tel: 09191/66622).

Am 02.01.2026 starten wir gemeinsam mit Ihnen in das
neue Jahr.

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins Jahr 2026

Überörtliche Gemeinschaftspraxis 
Dr. Fiermann & Dr. Eller
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Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter der Gemeinde/des Marktes/der Stadt

Bekanntmachung
über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl

am Sonntag, 08. März 2026

Wahltag

in der Gemeinde/im Markt/in der Stadt

Landkreis

Name der Gemeinde/des Marktes/der Stadt

Name des Landkreises

Anzahl

1. Durchzuführende Wahl

Am Sonntag, dem , findet die Wahl

statt.

2. Wahlvorschlagsträger
Wahlvorschläge  dürfen  nur  von  Parteien  und  von  Wählergruppen  (Wahlvorschlagsträgern)  eingereicht  werden.  Der  Begriff
der  politischen  Partei  richtet  sich  nach  dem  Gesetz  über  die  politischen  Parteien  (Parteiengesetz).  Wählergruppen  sind
alle  sonstigen  Vereinigungen  oder  Gruppen  natürlicher  Personen,  deren  Ziel  es  ist,  sich  an  Gemeindewahlen  zu
beteiligen. Parteien und Wählergruppen, die verboten sind, können keine Wahlvorschläge einreichen.

3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

3.1

Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spätestens am

der Wahlleiterin/dem Wahlleiter zugesandt oder während der allgemeinen Dienststunden

im
übergeben werden.
Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einreichen.

3.2 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet die Wahl

a) des Gemeiderats/Stadtrats nach den Grundsätzen der Verhältniswahl,
b)

3.3 Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, findet die Wahl

a) des Gemeinderats/Stadtrats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl,
b)

von

Dienstgebäude, Zimmer-Nr.

Nach Anlage 10 GLKrWO

Gemeinderatsmitgliedern
Anzahl

von Stadtratsmitgliedern

ehrenamtlichen berufsmäßigen ersten Bürgermeisterin oder ersten Bürgermeisters

Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von Wahlvorschlägen aufgefordert. Die Wahlvorschläge können ab
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des Gemeinderats der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters

der oder des

der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters

der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl mit Bindung an sich bewerbende Personen

der ersten Bürgermeisterin/oder des ersten Bürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne Bindung an sich bewerbende Personen

statt.

statt.

, 18 Uhr,08. Januar 2026
59. Tag vor dem Wahltag

Donnerstag, dem

des Stadtrats der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters

Forchheim

20

Gemeinde Heroldsbach, Wahlamt, Hauptstr. 9, Zi.-Nr. 109

Gemeinde Heroldsbach
Hauptstr. 9
91336 Heroldsbach

Heroldsbach

08.03.2026
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4. Wählbarkeit zum Gemeinderats-/Stadtratsmitglied

4.1 Für das Amt eines Gemeinderats-/Stadtratsmitglieds ist jede Person wählbar, die am Wahltag
Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union ist;
das 18. Lebensjahr vollendet hat;

4.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 21 Abs. 2 des GLKrWG nicht wählbar ist.

5. Wählbarkeit zur ersten Bürgermeisterin oder zum ersten Bürgermeister, zur Oberbürgermeisterin oder zum
Oberbürgermeister

5.1

Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist;
das 18. Lebensjahr vollendet hat;

5.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist.

6. Aufstellungsversammlungen

6.1

Diese Aufstellungsversammlung ist
eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wählergruppe,

eine  besondere  Versammlung  von  Delegierten,  die  von  Mitgliedern  einer  Partei  oder  Wählergruppe  für  die
bevorstehende Aufstellung sich bewerbender Personen gewählt wurden oder
eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer Partei oder einer Wählergruppe allgemein für
bevorstehende Wahlen bestellt wurde.

Die  Mehrheit  der  Mitglieder  einer  allgemeinen  Delegiertenversammlung  darf  nicht  früher  als  zwei  Jahre  vor  dem  Monat,
in  dem  der  Wahltag  liegt,  von  den  Mitgliedern  einer  Partei  oder  einer  Wählergruppe  gewählt  worden  sein,  die  im
Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren.
Die  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  der  Aufstellungsversammlung  müssen  im  Zeitpunkt  ihres  Zusammentritts  im
Wahlkreis  wahlberechtigt  sein.  Die  Aufstellungsversammlung  darf  nicht  früher  als  15  Monate  vor  dem  Monat  stattfinden,
in dem der Wahltag liegt.
Die  sich  bewerbenden  Personen  werden  in  geheimer  Abstimmung  gewählt.  Jede  an  der  Aufstellungsversammlung
teilnahmeberechtigte  und  anwesende  Person  ist  hierbei  vorschlagsberechtigt.  Den  sich  für  die  Aufstellung
bewerbenden  Personen  ist  Gelegenheit  zu  geben,  sich  und  ihr  Programm  der  Versammlung  in  angemessener  Zeit
vorzustellen.

6.2 Ersatzleute,  die  für  den  Fall  des  Ausscheidens  einer  sich  bewerbenden  Person  in  den  Wahlvorschlag  nachrücken,  sind
in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen aufzustellen.

6.3 Mehrere  Wahlvorschlagsträger  können  gemeinsame  Wahlvorschläge  einreichen.  Gemeinsame  Wahlvorschläge  sind  in
einer  gemeinsamen  Versammlung  aufzustellen  (bei  der  Bürgermeisterwahl  siehe  auch  Nr.  6.5).  Die  Einzelheiten
vereinbaren die Wahlvorschlagsträger.

6.4 Bei  Gemeinderats-/Stadtratswahlen  kann  die  Versammlung  beschließen,  dass  sich  bewerbende  Personen  zweimal
oder dreimal auf dem Stimmzettel aufgeführt werden sollen.

6.5 Besonderheiten bei der Bürgermeisterwahl:
Soll  eine  Person  von  mehreren  Wahlvorschlagsträgern  als  sich  gemeinsam  bewerbende  Person  aufgestellt  werden,
sind folgende Verfahrensarten möglich:

6.5.1

6.5.2

seit  mindestens  drei  Monaten  in  der  Gemeinde/Stadt  eine  Wohnung  hat,  die  nicht  ihre  Hauptwohnung  sein  muss,
oder  ohne  eine  Wohnung  zu  haben  sich  in  der  Gemeinde/Stadt  gewöhnlich  aufhält.  Wer  die  Wählbarkeit  infolge
Wegzugs  verloren  hat,  jedoch  innerhalb  eines  Jahres  seit  dem  Wegzug  in  die  Gemeinde/Stadt  zurückkehrt,  ist  mit
dem Zuzug wieder wählbar.

Für das Amt der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin oder des
Oberbürgermeisters ist jede Person wählbar, die am Wahltag:

wenn  sie  sich  für  die  Wahl  zur  ehrenamtlichen  ersten  Bürgermeisterin  oder  zum  ehrenamtlichen  ersten  Bürgermeister
bewirbt,  seit  mindestens  drei  Monaten  in  der  Gemeinde/Stadt  eine  Wohnung  hat,  die  nicht  ihre  Hauptwohnung  sein
muss,  oder  ohne  eine  Wohnung  zu  haben  sich  in  der  Gemeinde/Stadt  gewöhnlich  aufhält.  Wer  die  Wählbarkeit
infolge  Wegzugs  verloren  hat,  jedoch  innerhalb  eines  Jahres  seit  dem  Wegzug  in  die  Gemeinde/Stadt  zurückkehrt,  ist
mit  dem  Zuzug  wieder  wählbar.  Für  die  Wahl  zur  berufsmäßigen  ersten  Bürgermeisterin  oder  zum  berufsmäßigen
ersten  Bürgermeister/  zur  Oberbürgermeisterin  oder  zum  Oberbürgermeister  kann  auch  eine  Person  gewählt  werden,
die weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde hat.

Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder einer Wählergruppe in einer Versammlung aufgestellt,
die zu diesem Zweck für den gesamten Wahlkreis einzuberufen ist.

Die  sich  bewerbende  Person  wird  in  einer  gemeinsamen  Aufstellungsversammlung  der  Parteien  und  der
Wählergruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag einreichen.

Die  Parteien  und  die  Wählergruppen  stellen  eine  sich  bewerbende  Person  in  getrennten  Versammlungen  auf  und
reichen  getrennte  Wahlvorschläge  ein.  Eine  von  mehreren  Versammlungen  aufgestellte  Person  muss  gegenüber  der
Wahlleiterin/dem  Wahlleiter  schriftlich  erklären,  ob  sie  als  sich  gemeinsam  bewerbende  Person  auftreten  will  oder,  falls
diese Möglichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf allen Wahlvorschlägen bewerben will.

WL-G-040 KW I Seite 2
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b)
c)

a)
b)
c)

a)

b)
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7. Niederschrift über die Versammlung

7.1
a) die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversammlung,
b) Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung,
c) die Zahl der teilnehmenden Personen,

e) der Verlauf der Aufstellungsversammlung,

f) das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Personen gewählt wurden,

g) die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache Aufführung,

auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Personen ersetzt werden, sofern die Aufstellungsversammlung
Ersatzleute aufgestellt hat,

7.2

7.3 Der  Niederschrift  muss  eine  Anwesenheitsliste  beigefügt  sein,  in  die  sich  diejenigen  Wahlberechtigten  mit  Namen,
Anschrift und Unterschrift eingetragen haben, die an der Versammlung teilgenommen haben.

7.4 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvorschlag beizulegen.

8. Inhalt der Wahlvorschläge

8.1

In unserer Gemeinde/Stadt darf daher ein Wahlvorschlag höchstens
Anzahl

sich bewerbende Personen enthalten.
Wenn  sich  bewerbende  Personen  im  Wahlvorschlag  mehrfach  aufgeführt  werden,  verringert  sich  die  Zahl  der  sich
bewerbenden Personen entsprechend. 

Sich  bewerbende  Personen  dürfen  bei  Wahlen  für  ein  gleichartiges  Amt,  die  am  selben  Tag  stattfinden,  nur  in  einem
Wahlkreis  aufgestellt  werden.  Sie  dürfen  bei  einer  Wahl  nur  in  einem  Wahlvorschlag  benannt  werden.  Bei
Bürgermeisterwahlen darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende Person enthalten.

8.2

Wird  ein  Wahlvorschlag  ohne  Kennwort  eingereicht,  gilt  der  Name  des  Wahlvorschlagsträgers  als  Kennwort,  bei  einem
gemeinsamen  Wahlvorschlag  gelten  die  Namen  sämtlicher  daran  beteiligter  Parteien  oder  Wählergruppen  in  der  im
Wahlvorschlag  genannten  Reihenfolge  als  Kennwort.  Enthalten  gemeinsame,  aber  getrennt  eingereichte
Wahlvorschläge  zur  Bürgermeisterwahl  kein  oder  kein  gemeinsames  Kennwort,  gelten  die  Kennworte  der
Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge als gemeinsames Kennwort.

8.3 Organisierte  Wählergruppen  haben  einen  Nachweis  über  die  Organisation  vorzulegen,  wenn  sie  als  organisiert
behandelt werden sollen.

8.4 Jeder  Wahlvorschlag  soll  eine  beauftragte  Person  und  ihre  Stellvertretung  bezeichnen,  die  in  der  Gemeinde/Stadt
wahlberechtigt  sein  müssen.  Fehlt  diese  Bezeichnung,  gilt  die  erste  Unterzeichnerin/der  erste  Unterzeichner  als
Beauftragte/r,  die/der  zweite  als  ihre/seine  Stellvertretung.  Die/Der  Beauftragte  ist  berechtigt,  verbindliche  Erklärungen
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung der/des Beauftragten.

8.5 Jeder  Wahlvorschlag  muss  die  Angabe  sämtlicher  sich  bewerbender  Personen  in  erkennbarer  Reihenfolge
entsprechend  der  Aufstellung  in  der  Niederschrift  über  die  Aufstellungsversammlung  nach  Familienname,  Vorname,  Tag
der Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und Anschrift enthalten.

8.6

Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein:

bei  einer  allgemeinen  Delegiertenversammlung  die  Erklärung,  dass  die  Mehrheit  der  Delegierten  nicht  früher  als
zwei  Jahre  vor  dem  Monat,  in  dem  der  Wahltag  liegt,  von  den  Mitgliedern  einer  Partei  oder  einer  Wählergruppe
gewählt worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren,

Die  Niederschrift  ist  von  der  die  Aufstellungsversammlung  leitenden  Person  und  zwei  Wahlberechtigten,  die  an  der
Versammlung  teilgenommen  haben,  zu  unterschreiben.  Jede  wahlberechtigte  Person  darf  nur  eine  Niederschrift
unterzeichnen.  Auch  sich  bewerbende  Personen  dürfen  die  Niederschrift  unterzeichnen,  wenn  sie  an  der  Versammlung
teilgenommen haben.

Bei Gemeinderats-/Stadtratswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so viele sich bewerbende Personen enthalten,
wie Gemeinderats-/Stadtratsmitglieder zu wählen sind. 

Jeder  Wahlvorschlag  muss  den  Namen  der  Partei  oder  der  Wählergruppe  als  Kennwort  tragen.  Gemeinsame
Wahlvorschläge  müssen  die  Namen  sämtlicher  daran  beteiligter  Parteien  oder  Wählergruppen  tragen.
Kurzbezeichnungen,  bei  denen  der  Name  der  Partei  oder  der  Wählergruppe  nur  durch  eine  Buchstabenfolge  oder  in
anderer  Weise  ausgedrückt  wird,  reichen  als  Kennwort  aus.  Dem  Kennwort  ist  eine  weitere  Bezeichnung  beizufügen,
wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist.

Angegeben werden können

WL-G-040 KW I Seite 3

d)

h)

Dreifach  aufzuführende  sich  bewerbende  Personen  erscheinen  auf  dem  Stimmzettel  vor  den  zweifach  aufzuführenden
und diese vor den übrigen sich bewerbenden Personen.

Geburtsnamen, fall sich die Namensführung innerhalb von 2 Jahren vor dem Wahltag geändert hat,
kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehene Ämter, falls diese in den
Stimmzettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies insbesondere: Ehrenamtliche erste, zweite oder dritte
Bürgermeisterin, ehrenamtlicher erster, zweiter oder dritter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, stellvertretende
Landrätin, stellvertretender Landrat, Kreisrätin, Kreisrat, Bezirkstagspräsidentin, Bezirkstagspräsident,
stellvertretende Bezirkstagspräsidentin, stellvertretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrätin, Bezirksrat, Mitglied des
Europäischen Parlaments, des Bundestags, des Landtags.

a)
b)

20
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8.7 Die  sich  bewerbende  Person  muss  erklären,  dass  sie  bei  der  Aufnahme  ihres  Namens  in  den  Wahlvorschlag  zustimmt
und  dass  sie  bei  Wahlen  für  ein  gleichartiges  Amt,  die  am  selben  Tag  stattfinden,  nur  in  einem  Wahlkreis  aufgestellt
wird.  Wird  eine  mehrfache  Aufstellung  festgestellt,  hat  die  sich  bewerbende  Person  der  Wahlleiterin/dem  Wahlleiter
nach  Aufforderung  mitzuteilen,  welche  Bewerbung  gelten  soll.  Unterlässt  sie  diese  Mitteilung  oder  widersprechen  sich
die Mitteilungen, sind die Bewerbungen für ungültig zu erklären. 
Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.

8.8

Das Gleiche gilt für Ersatzleute.
8.9 Ein  Wahlvorschlag  zur  Wahl  des  Gemeinderats/Stadtrats  oder  der  ersten  Bürgermeisterin  oder  des  ersten

Bürgermeisters/  der  Oberbürgermeisterin  oder  des  Oberbürgermeisters    muss,  wenn  sich  die  Person  nicht  in  der
Gemeinde/Stadt  bewerben  will,  in  der  sie  ihre  alleinige  Wohnung  oder  ihre  Hauptwohnung  hat,  eine  Bescheinigung
dieser  Gemeinde/Stadt,  bei  Personen  ohne  Wohnung  der  letzten  Wohnsitzgemeinde,  enthalten,  dass  sie  nicht  von  der
Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Die Gemeinde/Stadt darf diese Bescheinigung nur einmal ausstellen. 

Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

9. Unterzeichnung der Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrieben sein, die am 19. Januar 2026

48. Tag vor dem Wahltag

wahlberechtigt  sind.  Die  Unterzeichnung  durch  sich  bewerbende  Personen  oder  Ersatzleute  eines  Wahlvorschlags  ist
unzulässig.  Die  Unterschriften  auf  dem  Wahlvorschlag  müssen  eigenhändig  geleistet  werden.  Die  Unterzeichnenden
müssen  Familienname,  Vorname  und  Anschrift  angeben  und  in  der  Gemeinde/Stadt  wahlberechtigt  sein.  Jeder
Wahlberechtigte  darf  nur  einen  Wahlvorschlag  unterzeichnen.  Die  Zurückziehung  einzelner  Unterschriften,  der  Verlust
des  Wahlrechts  oder  der  Tod  eines  Unterzeichnenden  des  Wahlvorschlags  berührt  die  Gültigkeit  des  Wahlvorschlags
nicht. 

10. Unterstützungslisten für Wahlvorschläge
10.1 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen nicht nur von zehn Wahlberechtigten unterschrieben werden,

sondern zusätzlich von mindestens
Anzahl

Wahlberechtigten durch Unterschrift in Listen, die bei der Gemeinde/
Stadt  oder  bei  der  Verwaltungsgemeinschaft  aufliegen,  unterstützt  werden.  Neue  Wahlvorschlagsträger  sind  Parteien
und  Wählergruppen,  die  im  Gemeinderat/Stadtrat  seit  dessen  letzter  Wahl  nicht  auf  Grund  eines  eigenen
Wahlvorschlags  ununterbrochen  bis  zum  90.  Tag  vor  dem  Wahltag  (08.  Dezember  2025)  vertreten  waren;  sie  benötigen
allerdings  dann  keine  zusätzlichen  Unterstützungsunterschriften,  wenn  sie  bei  der  letzten  Landtagswahl  oder  bei  der
letzten  Europawahl  mindestens  fünf  v.H.  der  im  Land  insgesamt  abgegebenen  gültigen  Stimmen  oder  bei  der  letzten
Bundestagswahl  mindestens  fünf  v.H.  der  im  Land  abgegebenen  gültigen  Zweitstimmen  erhalten  haben.  Maßgeblich
sind die von der Landeswahlleitung früher als drei Monate vor dem Wahltag bekannt gemachten Ergebnisse.

Ein  gemeinsamer  Wahlvorschlag  bedarf  keiner  zusätzlichen  Unterstützungsunterschriften,  wenn  dessen
Wahlvorschlagsträger  in  ihrer  Gesamtheit  im  Gemeinderat/Stadtrat  seit  dessen  letzter  Wahl  auf  Grund  des  gleichen
gemeinsamen  Wahlvorschlags  bis  zum  90.  Tag  vor  dem  Wahltag  (08.  Dezember  2025)  vertreten  waren  oder  wenn
mindestens einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften benötigt.

10.2
a)
b)
c)

10.3

10.4 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos.
10.5

Ein  Wahlvorschlag  zur  Wahl  einer  berufsmäßigen  ersten  Bürgermeisterin  oder  eines  berufsmäßigen  ersten
Bürgermeisters  muss  ferner,  wenn  die  sich  bewerbende  Person  im  Wahlkreis  weder  eine  Wohnung  noch  ihren
gewöhnlichen  Aufenthalt  hat,  eine  Bescheinigung  der  Gemeinde,  in  der  die  sich  bewerbende  Person  ihre  Wohnung,  die
nicht  ihre  Hauptwohnung  sein  muss,  oder  ohne  eine  Wohnung  zu  haben  ihren  gewöhnlichen  Aufenthalt  hat,  über  ihre
Wählbarkeit enthalten. 

Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie unmittelbar vor
dem Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung oder erhebliche Belästigung der sich Eintragenden verboten.

Die  Einzelheiten  über  die  Eintragungsfristen,  die  Eintragungsräume,  die  Öffnungszeiten  und  die  Ausstellung  von
Eintragungsscheinen  an  kranke  Personen  und  Menschen  mit  körperlicher  Behinderung  werden  von  der
Gemeinde/Stadt gesondert bekannt gemacht.

WL-G-040 KW I Seite 4

In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen:

11. Zurücknahme von Wahlvorschlägen

Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis zum 08. Januar 2026, 18.00 Uhr zulässig.
Über  die  Zurücknahme  von  Wahlvorschlägen  im  Ganzen  beschließen  die  Wahlvorschlagsträger  in  gleicher  Weise  wie
über  die  Aufstellung  der  Wahlvorschläge.  Die  beauftragte  Person  kann  durch  die  Aufstellungsversammlung  verpflichtet
werden, unter bestimmten Voraussetzungen den Wahlvorschlag zurückzunehmen.

Datum

Unterschrift

Angeschlagen am: Abgenommen am:

Veröffentlicht am: im/in der
(Amtsblatt, Zeitung)

59. Tag vor dem Wahltag

die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewerbenden Personen und Ersatzleute,
Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben,
Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben.

Wunderlich (Wahlleiter)

120

09.12.2025
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Bekanntmachung
über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten

für die Wahl

1.

bis Montag, den
48. Tag vor dem Wahltag

19. Januar 2026 , 12 Uhr, mit Familienname, Vorname und Anschrift in eine Unterstützungsliste
eintragen.

3.

4.

5.

2.
Nr. des

Eintragungs-
raums

Anschrift des Eintragungsraums Eintragungszeiten barrierefrei
ja/nein

Nach Anlage 11 (zu Nr. 42 GLKrBek)
VerwaltungsgemeinschaftGemeinde/Markt/Stadt

Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:

Wenn  mehrere  Eintragungsräume  eingerichtet  sind,  können  sich  die  Wahlberechtigten  in  jedem  Eintragungsraum  in  der
Gemeinde/im Markt/in der Stadt oder am Sitz der Verwaltungsgemeinschaft eintragen.
Die  Unterschrift  muss  eigenhändig  geleistet  werden.  Wer  glaubhaft  macht,  wegen  Krankheit  oder  körperlicher  Behinderung
nicht  oder  nur  unter  unzumutbaren  Schwierigkeiten  in  der  Lage  zu  sein,  einen  Eintragungsraum  aufzusuchen,  erhält  auf
Antrag  einen  Eintragungsschein.  Auf  dem  Eintragungsschein  ist  an  Eides  statt  zu  versichern,  dass  diese  Voraussetzungen
für  die  Erteilung  vorliegen.  Die  Eintragung  kann  in  diesem  Fall  dadurch  bewirkt  werden,  dass  die  wahlberechtigte  Person
auf  dem  Eintragungsschein  ihre  Unterstützung  eines  bestimmten  Wahlvorschlags  erklärt  und  eine  Hilfsperson  beauftragt,
die  Eintragung  im  Eintragungsraum  für  sie  vorzunehmen.  Der  Eintragungsschein  ist  bei  der  Eintragung  abzugeben.
Eintragungsscheine  können  schriftlich  (auch  per  E-Mail)  oder  mündlich  (nicht  telefonisch)  bei  der  Gemeinde/beim  Markt/bei
der Stadt oder der Verwaltungsgemeinschaft beantragt werden. Die Eintragung kann nicht brieflich erklärt werden.

Personen,  die  sich  eintragen  wollen,  müssen  ihren  Personalausweis,  ausländische  Unionsbürgerinnen  und  Unionsbürger
ihren Identitätsausweis, oder ihren Reisepass vorlegen.

Datum

Unterschrift
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Angeschlagen am: Abgenommen am:

Veröffentlicht am: im/in der
(Amtsblatt, Zeitung)

des Gemeinderats/Stadtrats der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters/
der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters

Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften benötigen, können sich die Wahlberechtigten ab dem

am 08. März 2026

des Kreistags

Tag der Einreichung Tag nach der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spätestens

der Landrätin oder des Landrats

09.12.2025

Montag - Mittwoch
8 - 13 Uhr u. 14 - 16 Uhr

Donnerstag
8 - 13 Uhr u. 14 - 18 Uhr

Freitag
8 - 12 Uhr

Donnerstag, 08.01.2026
8 - 13 Uhr u. 14 - 20 Uhr

Samstag, 10.01.2026
9 - 11 Uhr

ja

Gemeinde Heroldsbach
Hauptstr. 9
91336 Heroldsbach

J. Wunderlich (Wahlleiter)

Rathaus Heroldsbach, Wahlamt
Hauptstr. 9, Zimmer Nr. 109 - 1. OG

1



Werden Sie Baumpatin oder
Baumpate in Heroldsbach!

Mach unser Zuhause grüner – ganz einfach.

Bäume, Sträucher und bunte Grünflächen machen
Heroldsbach lebenswerter. Sie schaffen Lebensräume für Tiere,
spenden Schatten, verbessern das Klima und bringen Farbe
in unseren Alltag.
Damit das so bleibt, suchen wir Menschen, die Lust haben,
ein kleines Stück Natur in unserer Gemeinde zu unterstützen.

Die Aufgaben – einfach, sinnvoll, nachhaltig

Als Patin oder Pate kümmerst du dich z. B. um:

• die Pflege der Baumscheibe,

• das Gießen in langen Trockenphasen,

• das Beobachten von Schäden oder Veränderungen am Baum,

• das Entfernen von Müll im Umfeld.

Sie sind nicht allein!

Die Gemeinde übernimmt weiterhin alles, was fachliches
Know-how braucht:
Baumkontrollen, Kronenpflege, Rückschnitte und weitere
Maßnahmen bleiben selbstverständlich in unserer
Verantwortung. Wir stehen zudem jederzeit mit Rat und Tat
zur Seite.

Wer kann mitmachen?

Alle!
Egal ob Privatperson, Verein oder Firma – jede Patenschaft
hilft, unser Ortsbild zu verschönern und die Natur zu stärken.

Interesse?

Alle Details findest du in unserem Flyer auf der Startseite der
Website der Gemeinde Heroldsbach www.heroldsbach.de –
oder Sie melden sich direkt bei uns per Mail via
bauamt@heroldsbach.de. 

Wir freuen uns über jede neue Patin und jeden neuen Paten,
die gemeinsam mit uns Heroldsbach grüner machen wollen!

Informationen 
zu den Heroldsbacher Nachrichten

2025/2026
Das letzte Amtsblatt in diesem Jahr erscheint am

Freitag, dem 19.12.2025;
Abgabeschluss der Unterlagen ist am

Montag, dem 15.12.2025.

Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am
Freitag, dem 09.01.2026;

Abgabeschluss der Unterlagen ist am
Montag, dem 05.01.2026.

Verspätet eingereichte Unterlagen können nicht
berücksichtigt werden!

Hauptverwaltung

Aus dem Rathaus Verschmutzung öffentlicher Anlagen
und Privatgrundstücke,

Straßen und Wege durch Hundekot
„Liebe“ Hundebesitzer,

aus der Bevölkerung erreichen uns vermehrt Beschwerden
über Verunreinigungen durch Hundekot auf öffentlichen
Gehwegen, Grünanlagen, Spielplätzen aber auch auf
Privatgrundstücken. 

Hundekot ist nicht nur unästhetisch, sondern stinkt erbärm-
lich, wenn man hineintritt. Gerade bei Kindern, die auch mal
neben dem Weg laufen, passiert das mittlerweile sehr häufig.
Speziell auf unseren Spielplätzen fällt auf, dass sich Kot sogar
im Bereich der Spielflächen befindet! Hier sind unsere Kinder
den Bakterien und Krankheitserregern in den Exkrementen
ausgesetzt.

PFUI!!!

Um also Ärger wegen Hundekot oder Verschmutzungen durch
Hunde zu vermeiden, sind Sie als verantwortungsbewusster
Hundehalter bzw. Hundeführer verpflichtet, dafür Sorge zu
tragen, dass der Hundekot mitgenommen und ordnungsgemäß
entsorgt wird. 

Hundehalter MÜSSEN den Kot entfernen und hierzu immer
geeignete Behältnisse mitführen!

Wir haben in unserer Gemeinde mehr als 30 Hundetoiletten-
Eimer mit Hundekot-Tüten aufgestellt. 

Es fehlt mir das Verständnis, dass es nicht möglich ist, die
Hinterlassenschaften seines Hundes zu entfernen!

Das Nichtentfernen der Hinterlassenschaften eines Hundes
kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Helfen Sie also mit, dass Heroldsbach eine saubere Gemeinde
bleibt, und entsorgen Sie mit Hilfe eines Hundekotbeutels die
Hinterlassenschaften Ihrer Tiere in einem aufgestellten
Mülleimer der Gemeinde Heroldsbach.
Sollte ein Behälter voll oder die Tütenspender leer sein, bitten
wir um kurze Information.

Mit einem verantwortungsbewussten Handeln können Sie
selbst wesentlich zu einem friedlichen Miteinander beitragen
und dafür sorgen, dass Ihre Vierbeiner gerne im
Gemeindegebiet gesehen werden.

Benedikt Graf von Bentzel
Erster Bürgermeister

8
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Errichtung eines Geräteschuppens, Isolierte Befreiung, 
BVNr. 26/2025, 
Bauort: Adenauerstraße 2, 91336 Heroldsbach, FlNr. 147,
Gmkg. Thurn

Beschluss:
Die Gemeinde Heroldsbach erteilt dem Vorhaben das
planungsrechtliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB.

Es werden alle erforderlichen Befreiungen von den
Festsetzungen des Bebauungsplanes erteilt.

Abstimmung: 9 : 0

Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport und
Garage, Antrag auf Vorbescheid, BVNr. 28/2025, 
Bauort: Nähe Adelsgasse, FlNr. 359/8, Gmkg. Heroldsbach

Beschluss:
Die Gemeinde Heroldsbach erteilt dem Vorhaben das pla-
nungsrechtliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB.

Abstimmung: 8 : 1

Benedikt Graf von Bentzel                               Selina Mönius
Erster Bürgermeister                                               Protokoll

Sitzungsreport der
8. Gemeinderatssitzung vom 29.10.2025

Genehmigung der Niederschrift vom 18.09.2025

Abstimmung: 15 : 0

Informationen des ersten Bürgermeisters

Der erste Bürgermeister informierte über folgende Themen:

- Am 22.11. und am 23.11.2025 findet auf dem Dorfplatz
wieder das „Advents-Opening“ statt. Die Besucher erwartet
verschiedene musikalische Auftritte, süße sowie deftige
Leckereien, Handmade-Shops, das Ruckskripperla sowie
ein Glücksrad für unsere kleinen Gäste.

- Siedlerstraße
Die Straßenbauarbeiten in der Siedlerstraße sind aktuell so
weit fortgeschritten, dass aktuell die Pflasterarbeiten
durchgeführt werden. Diese sollen noch ca. die nächsten
drei Wochen andauern. Die Asphaltierung der Straße ist für
die KW 48 (Ende November) vorgesehen.

- Hirtenbachhalle Brandmeldeanlage
Die Kabelverlegearbeiten für die neue Brandmeldeanlage
sind weitgehend abgeschlossen. Die Decken sind größtenteils
wieder verschlossen. Die Elektroarbeiten sollen voraus-
sichtlich bis Ende November abgeschlossen werden. Im
Anschluss erfolgt die Abnahme durch den TÜV und die
entsprechende Inbetriebnahme.

Nahwärme Heroldsbach

Auswahl bzw. Beschluss eines Betreibers bzw.
Kooperationspartners

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, mit der Firma GP JOULE Wärme
GmbH & Co. KG, Maierhof 1, 86647 Buttenwiesen, bzw. einer
entsprechend projektbezogenen Tochtergesellschaft,
hinsichtlich der Realisierung und des Betriebs der
Nahwärmeversorgung in Heroldsbach zu kooperieren.

Abstimmung: 15 : 1

Beschluss über die Unterzeichnung einer Absichtserklärung
(Ermächtigung)

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Entwurf der

STROMVERTRIEB HEROLDSBACH
WICHTIGE MITTEILUNG ZUM
24h-LIEFERANTENWECHSEL

Kurz erklärt.

Um die Energieversorgung für Verbraucher einfacher und
schneller zu gestalten, hat der Bundestag im Jahr 2021 die
Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes verabschiedet. Diese
regelt, dass seit dem 6. Juni 2025 ein Stromanbieterwechsel
innerhalb von nur 24 Stunden möglich sein muss. Die
Bundesnetzagentur (BNetzA) hat diese Vorgabe für ganz
Deutschland festgelegt. Dies führt zu grundlegenden
Veränderungen in den Abläufen der Energiewirtschaft sowie
in den IT-Systemen, aber auch zu neuen Herausforderungen
für Sie als Verbraucher. Wir arbeiten zusammen daran, dass
der Übergang problemlos verläuft.

Was bedeutet das für die An- und Abmeldung Ihrer
Stromgebühren?

Seit Juni 2025 ist es nicht mehr möglich, eine An- bzw.
Abmeldung der Stromgebühren rückwirkend zu melden.

Umzüge müssen künftig mindestens 24 Stunden vor dem
geplanten Termin gemeldet werden.

Damit Ihr Umzug ohne Probleme verläuft, raten wir Ihnen,
uns spätestens 7 Tage vor Ihrem Aus- oder Einzug zu
benachrichtigen. So können Sie unerwünschte Kosten oder
Schwierigkeiten durch Verzögerungen, wie fehlende Angaben
oder technische Störungen, vermeiden.

Hinweise für Mieter und Eigentümer

Bitte melden Sie als Vermieter bei Bekanntwerden einer
Wohnungskündigung den Zeitpunkt der Beendigung des
Mietvertrages bei uns.

Zählerstand melden: Informieren Sie uns über den
Zählerstand Ihrer alten Wohnung am Tag der
Schlüsselübergabe. Dies können Sie schnell im Kundenportal
oder alternativ via E-Mail oder telefonisch erledigen.

Übergabeprotokoll verwenden: Notieren Sie den Zählerstand
sowie das Datum im Übergabeprotokoll. Dieses dient als
Nachweis für die Übergabe.

Neuer Wohnort: Melden Sie sich rechtzeitig vor Ihrem Einzug
bei uns. So können Sie Ihren bisherigen Tarif beibehalten oder
einen neuen Vertrag abschließen, um zu vermeiden, dass Sie
automatisch in die teurere Grundversorgung wechseln.

Wohnungsverwalter bitten wir, diese Informationen an ihre
Mieter weiterzugeben.

Sitzungsreport der 7. Bau-, Strom-
und Umweltausschusssitzung vom

29.10.2025
Genehmigung der Niederschrift vom 18.09.2025

Abstimmung: 8 : 0

Tektur - Neubau eines Aktivstalls für Pferde, BVNr. 25/2025, 
Bauort: Lage Hagenau, FlNr. 362, 363, 364, 365, 334/2, Gmkg.
Oesdorf

Beschluss:
Die Gemeinde Heroldsbach erteilt dem Vorhaben das
planungsrechtliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB.

Abstimmung: 9 : 0
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Absichtserklärung zwischen der Gemeinde Heroldsbach und
der GP JOULE Wärme GmbH & Co. KG und ermächtigt den
ersten Bürgermeister zur weiteren Verhandlung sowie zur
Unterzeichnung.

Abstimmung: 16 : 0

Beschluss über den Abschluss eines Gestattungsvertrages
(Ermächtigung)

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Entwurf des
Gestattungsvertrages zwischen der Gemeinde Heroldsbach
und der Firma GP JOULE Wärme GmbH & Co. KG bzw. einer
entsprechend projektbezogenen Tochtergesellschaft und er-
mächtigt den ersten Bürgermeister zur weiteren Verhandlung
sowie zur Unterzeichnung mit der Maßgabe, dass noch eine
entsprechende Regelung zur Absicherung der kommunalen
Beteiligungsmöglichkeit in einer möglichen gemeinsamen
Gesellschaft und eine Folgekostenregelung zur Übernahme
durch den Gestattungsnehmer eingearbeitet wird.

Abstimmung: 16 : 0

Einführung eines Atemschutzpools für die Feuerwehren im
Landkreis Forchheim

Beschluss:
Die Gemeinde Heroldsbach beteiligt sich am Atemschutzpool
des Landkreises Forchheim. Der Erste Bürgermeister wird
ermächtigt, einen Nutzungsvertrag über bis zu 20
Atemschutzgeräte zum Preis von jährlich maximal 950 EUR
pro Gerät mit einer Laufzeit von 12 Jahren mit dem
Landratsamt Forchheim zu schließen. Die erforderlichen
Haushaltsmittel sind entsprechend jährlich einzuplanen.

Abstimmung: 16 : 0

Musikverein Heroldsbach; hier: Aufstocken des Musikheims

Antrag auf erhöhte Investitionsförderung gemäß Nr. 3.2
Buchstabe c) der Vereinsförderrichtlinie

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Förderung zur Aufstockung
des Musikheims des Musikvereins Heroldsbach e.V. mit einer
Bezuschussung von 30 % der Investitionssumme, maximal
mit 75.000,00 €. Die entsprechenden Mittel sind im nächsten
Haushaltsplan einzuplanen.

Abstimmung: 16 : 0

Antrag auf Gewährung einer Kommunalbürgschaft

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Übernahme einer
Ausfallbürgschaft für den Musikverein Heroldsbach e. V. für
die Darlehensaufnahme im Rahmen der Aufstockung des
Musikheimes in Höhe von 90.000,00 €und der Maßgabe, dass
der Musikverein Heroldsbach e. V. die Gemeinde Heroldsbach
jährlich über seine finanziellen Verhältnisse informiert.

Abstimmung: 16 : 0

Benedikt Graf von Bentzel                              Selina Mönius
Erster Bürgermeister                                               Protokoll

Neue Pflegeberatung in Heroldsbach
Der Pflegestützpunkt des Landkreises Forchheim wird – wie
bereits angekündigt - ab 14. Januar 2026 jeweils am zweiten
und vierten Mittwoch eines Monats von 10 Uhr bis 12 Uhr im
Kuratenhaus, Hauptstraße 7 in Heroldsbach, kostenlose
Sprechstunden zur individuellen Pflegeberatung anbieten.
Hier können Pflegende und Pflegebedürftige sich in

Einzelgesprächen Rat holen. Wer dieses Angebot nutzen
möchte, muss sich bis zwei Tage vorher im Pflegestützpunkt
unter 09191-862290 anmelden.

Vorinformationsangebot
Wer sich vorher über das Leistungsangebot des
Pflegestützpunkts informieren und die Mitarbeiterinnen, Frau
Herbert und Frau Braun, kennenlernen möchten, hat dazu
Gelegenheit am 7. Januar 2026 von 15 Uhr bis ca. 16 Uhr im
Kuratenhaus in Heroldsbach. 

Mathias Abbé
Seniorenbeauftragter der Gemeinde Heroldsbach

Leben in früherer Zeit
Ausdrücke des Respekts 
Der Respekt Anderen gegenüber äußert sich durch ver-
schiedene Verhaltensweisen: Achtung, Höflichkeit,
Anerkennung, Lob und Hochachtung. Respekt ist eine Form
der Wertschätzung, Achtung und Ehrerbietung gegenüber
einer Person oder Institution. Das Gegenteil ist Missachtung,
ja Verachtung. Gleichgültigkeit zeigt keinen Respekt. Respekt
zu uns selbst kann auch zur Selbstachtung oder zur
Wertschätzung führen.

Wir haben viele Bezeichnungen für den Respekt, ohne dass
wir dies konkret benennen. Erinnern sie sich an „Der hot eine
Nummer ghabt“. Das heißt doch, er war angesehen im Betrieb,
in der Gesellschaft, vor dieser Person hatte und hat man
Respekt.

Frühere Zeichen des Respekts sind fast verloren gegangen.
Den Pfarrer grüßt man einst mit einem Gebetsspruch: „Gelobt
sei Jesus Christus“. Den „Herrn“ Baron, den „Herrn“ Lehrer,
„Herrn“ Bürgermeister oder andere Honorationen im Ort
grüßten Jugendliche mit einem „Diener“, also eine tiefe
Verbeugung oder einem „Knicks“. Mädchen hielten das
Kleidchen etwas weg und beugten leicht die Knie. Die
Erwachsenen zeigten honorigen Mitbürgern ihren Respekt
durch das „Ziehen des Hutes“ bei der Begrüßung.

„Dem zolle ich Respekt“ ist eine Anerkennung der Sache, des
Vorgangs oder der Person, vielleicht letztlich ein großes Lob
und Anerkennung. Doch auch ohne Worte kann man Respekt
zeigen, denn jede Person verdient es, dass man nett zu ihr ist,
ihr zuhört und Rücksicht auf sie nimmt. Drückt dies sich aus
in „do wors mucksmäusla still“. Es war also interessant und
spannend.

Was bedeutet für uns „das verdient unseren Respekt“?

Wir drücken damit ein verstecktes Lob und Anerkennung aus,
wir haben Achtung vor dieser Leistung. Das muss man schon
anerkennen und beachten.

Manchen Menschen zollen wir leider auch keinen Respekt,
z.B. einem Straftäter, einem Kriminellen. Oft tun wir uns
schwer auch bestimmten Berufsgruppen unseren Respekt zu
gönnen. Z.B. einst dem fahrenden Volk, dem Scherenschleifer
usw.

Haben wir immer Respekt vor dem Eigentum eines anderen
oder nur dessen Ansichten gehabt? Also Respekt ist auch zu
betrachten mit der Rücksichtnahme einer anderen Meinung.
Sie lautete oft „derer Meinung bin ich a“.

Andere Meinungen akzeptieren, bedeutet auch andere
Lebenseinstellungen anzuerkennen, Grenzen anzuerkennen,
sie zu respektieren.

„Des begreif ich net, ober ich respektiers!“ Welch ein schöner
Satz zur Toleranz!

Edwin Dippacher, Kreisheimatpfleger



Freiwillige Feuerwehr
Heroldsbach/Thurn
www.ff-heroldsbach-thurn.de 

Monatsbericht – November 2025

Im November 2025 rückte die Feuerwehr Heroldsbach/Thurn
zu vier Einsätzen aus:
• 10.11.: First Responder
• 11.11.: Absicherung Rathausstürmung
• 14.11.: Absicherung St. Martin
• 15.11.: Absicherung Volkstrauertag

Die Kinderfeuerwehr feierte im November ihren
Jahresabschluss. Vor dem Kuratenhaus wurde eine kleine
vorweihnachtliche Feier veranstaltet, bei der natürlich auch
der Nikolaus vorbeischaute und den Kindern ein kleines
Geschenk überreichte. Bei Bratwürsten vom Grill und warmen
Getränken klang das Jahr gemütlich aus. Wir bedanken uns
herzlich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern sowie
bei den Feuerwehrvereinen, der Gemeinde und allen
Helfenden, die die Kinderfeuerwehr im vergangenen Jahr
begleitet haben. Im nächsten Jahr feiern wir das 10 jährige
Bestehen der Kinderfeuerwehr Heroldsbach.

Im November nahmen unsere Einsatzkräfte außerdem an einer
umfangreichen Ausbildungsreihe zur technischen Rettung
aus LKWs teil. Nach einer theoretischen Einführung wurden
verschiedene praktische Methoden geübt – darunter das
Öffnen von Fahrerzellen, Zugang schaffen über die
Rettungsplattform sowie das sichere Stabilisieren von
Fahrzeugen. Eine kleine Abschlussübung stellte die
Teilnehmenden vor ein realistisches Einsatzszenario, bei dem
die erlernten Abläufe erfolgreich angewendet wurden.

Am 14. November schlossen fünf Kameraden der Feuerwehren
der Gemeinde Heroldsbach den Truppführerlehrgang
(Modulare Truppausbildung, Teil 2) erfolgreich ab. Nach
intensiver Vorbereitung meisterten sie zwei Prüfungsszenarien
– einen angenommenen Brand im Bauhof sowie einen
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person – und anschließend
einen Theorieteil. Die Prüfer bescheinigten eine sehr gute
Leistung, einige Ergebnisse lagen sogar bei 100%. Ein Dank
gilt allen Ausbildern und der Kreisbrandführung.

Detaillierte Berichte können wie gewohnt auf unserer
Homepage und in den sozialen Netzwerken nachgelesen
werden.

Feuerwehr Heroldsbach/Thurn
Bereich Öffentlichkeitsarbeit

Diakonie Bamberg-Forchheim 
Käsekuchen statt Baumpflanz-Challenge

Die Heroldsbacher Bäckerei Ort wurde in der Baumpflanz-
Challenge nominiert – und entschloss sich kurzerhand, die
Challenge abzuwandeln: Statt einem gepflanzten Baum
überraschte die Bäckerei unsere Diakonie-Tagespflege
Heroldsbach mit einem Blech Käsekuchen.

Nachrichten anderer
Stellen und Behörden

Freiwillige Feuerwehren
Die Baumpflanz-Challenge 2025 ist eine Social-Media-Aktion,
bei der Organisationen und Gruppen aufgefordert werden,
einen Baum zu pflanzen, um ein Zeichen für Klimaschutz und
Nachhaltigkeit zu setzen. Wer nominiert wird, hat meist eine
Woche Zeit, einen Baum zu pflanzen und das online zu teilen.
Gelingt die Aktion nicht, muss sich die Gruppe eine
Alternative überlegen.

Das Team der Diakonie-Tagespflege Heroldsbach bedankt
sich herzlich für die leckere Challenge! Die Tagespflegegäste
haben sich sehr über den Käsekuchen gefreut.

Gemeindewerke Adelsdorf
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Schulung umfasst folgende Termine jeweils von 16:00 bis 20:00
Uhr: 05. / 06. / 09. / 10. Februar 2026.

Das Programm wendet sich an pflegende Angehörige, die
bereits Menschen mit Demenz zu Hause versorgen, aber auch
an Interessierte, die sich rechtzeitig Wissen aneignen möchten,
um von Beginn an eine Pflegesituation gestärkt meistern zu
können.

Die Referentin Martha Link der Alzheimer Gesellschaft
Regionalgruppe Hof/Wunsiedel e.V., greift mit vielen
praktischen Impulsen folgende Themen auf:

• Wissenswertes über Demenz
• Demenz verstehen
• Informationen zu Recht
• Den Alltag leben
• Pflegeversicherung und Entlastungsangebote
• Herausfordernde Situationen und Pflege
• Entlastung der Angehörigen
• Spezielle Themen wie Wohnformen, Menschen mit Demenz

im Krankenhaus oder Letzte Lebensphase

Die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken bietet die
Reihe im Rahmen der Lokalen Allianz für Menschen mit
Demenz im Hofer Land an. Ermöglicht wird dies durch die
Kooperation des Schulungsträgers Deutsche Alzheimer
Gesellschaft, Landesverband Bayern e. V., Selbsthilfe Demenz
und der BARMER Krankenkasse.  
Zu dem kostenfreien Angebot ist eine Anmeldung erforderlich:
Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken, Tel. 0951 / 85
512 oder E-Mail: info@demenz-pflege-oberfranken.de.

BSZ – Berufliches Schulzentrum
Forchheim

Berufsfachschule für Ernährung und
Versorgung Forchheim

Informationsveranstaltung und Aktionsnachmittag 
Die Staatliche Berufsfachschule für Ernährung und
Versorgung in Forchheim lädt ein. Lernen Sie das Berufsbild
der/des staatlichen geprüften Helfers für Ernährung und
Versorgung und der/des geprüften Assistenten für Ernährung
und Versorgung kennen.

Infoveranstaltung zur Ausbildung 
Dienstag, 13. Januar 2026, um 18:30 Uhr in der großen Aula
des Beruflichen Schulzentrums Forchheim, Fritz-Hoffmann-
Str. 3, 91301 Forchheim 

Aktionsnachmittage für interessierte Schülerinnen und
Schüler
Mittwoch, 14. Januar 2026, von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch, 21. Januar 2026, von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
in der großen Aula des Beruflichen Schulzentrums Forchheim,
Fritz-Hoffmann-Str. 3, 91301 Forchheim 
Anmeldung an schnuppern.euv@bszfo.de. Bitte Vor- und
Nachname angeben. 

https://bszfo.de/bfs-ernaehrung-versorgung Berufsfachschule
für Ernährung und Versorgung 

Berufsfachschule für Kinderpflege
Forchheim

Informationsveranstaltung und Aktionsnachmittag
Die Staatliche Berufsfachschule für Kinderpflege in
Forchheim lädt ein. Wir bieten seit diesem Schuljahr die

Schulnachrichten

Musikschule Hemhofen
Die Musikschule und der Förderverein sagen Herzlichen Dank
und Frohe Weihnachten!
DANKE allen, die den Förderverein der Musikschule auch
heuer wieder gefördert haben und fördern! Herzlichsten Dank
für Ihre großartige und so wertvolle finanzielle sowie
tatkräftige Unterstützung! Dank Ihrer Hilfe konnte u.a. ein
ganz besonderes Instrument, ein Marimbaphon, angeschafft
werden sowie so wertvolle Projekte wie ein Probenwochenende
für die Ensembles im Oktober und das nun schon seit einigen
Jahren existierende bemerkenswerte Projekt „Singklassen
für Erstklässler“ verwirklicht werden, welches ausnahmslos
jedes Kind in Hemhofen erreicht und dadurch allen
automatisch einen Zugang zu kultureller und musikalischer
Bildung gewährt.

Mit Ihrer Hilfe leisten Sie einen unschätzbaren Beitrag zu der
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, ist es doch
wissenschaftlich erwiesen, wie überaus fördernd das
Musizieren für ihre Entwicklung ist.
Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen bei vielen weiteren
Veranstaltungen im kommenden Jahr und wünschen Ihnen
allen und ihren Familien von ganzem Herzen fröhliche
Weihnachten sowie ein gesundes und erfreuliches 2026 mit
viel Musik.
Ulrike Moldenhauer-Alzner im Namen des Vorstands des
Fördervereins der Musikschule Hemhofen

Medienzentrum
des Landkreises Forchheim

Das Medienzentrum des Landkreises Forchheim
 informiert

Das Medienzentrum des Landkreises Forchheim bietet am
Montag, 22.12. von 10 bis 11.30 Uhr in seinem Macherzentrum
in Ebermannstadt, Altweiherstraße 1, einen Workshop mit
Lego Spike Prime für Kinder im Alter ab 9 Jahren an. Alle
Kinder, die Lust auf Robotik und Programmieren haben, sind
herzlich eingeladen. Der Workshop ist kostenlos. Alle
Materialien werden gestellt. Es stehen maximal 10 Plätze zur
Verfügung. Anmeldungen unter medienzentrum@lra-fo.de

Weitere Termine: 29.1.2026 von 13 bis 16 Uhr offene
Sprechstunde des BayernLab; 19.2.2026 ab 9 Uhr Calliope
Mini für Schüler ab 8 Jahre; 24.2.2026 von 13 bis 16 Uhr offene
Sprechstunde des BayernLab; 17.3.2026 ab 9 Uhr Calliope
Mini für Schüler ab 8 Jahre; 23.3.2026 von 13 bis 16 Uhr offene
Sprechstunde des BayernLab

Fachstelle für Demenz und Pflege
Oberfranken

Kompetenzen ausbauen für die häusliche Pflege und
Betreuung von Menschen mit Demenz

Kostenlose Online-Seminarreihe für An- und Zugehörige
sowie Interessierte

8. Dezember 2025

Die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken
veranstaltet die Seminarreihe „Hilfe beim Helfen“. Es können
Interessierte aus ganz Oberfranken online teilnehmen. Die

Bereits vormerken:
Weihnachtskonzert der Musikschule

Do, den 18.12.2025 um 18.00 Uhr
Heilandskirche Hemhofen
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Ausbildung zum staatlich geprüften Kinder-pfleger / zur
staatlich geprüften Kinderpflegerin mit erhöhtem Praxisanteil
(KiPrax) an.

Infoveranstaltung zur Ausbildung
Dienstag, 13. Januar 2026, um 18:30 Uhr in der großen Aula
des Beruflichen Schulzentrums Forchheim, Fritz-Hoffmann-
Str. 3, 91301 Forchheim

Aktionsnachmittage für interessierte Schülerinnen und
Schüler
Mittwoch, 14. Januar 2026, von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch, 21. Januar 2026, von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
in der großen Aula des Beruflichen Schulzentrums Forchheim,
Fritz-Hoffmann-Str. 3, 91301 Forchheim
Anmeldung an schnuppern.kinderpflege@bszfo.de. Bitte Vor-
und Nachname angeben.

https://bszfo.de/kinderpflege

Seelsorgebereich Forchheim
Hausen und Heroldsbach mit den Filialen
Oesdorf, Poppendorf und Wimmelbach

Kath. Pfarramt St. Michael Heroldsbach, 
Pfarrer-Dr.-Marquardt-Platz 3, 91336 Heroldsbach
Telefon: 09190/994930
Kath. Pfarramt St. Wolfgang Hausen,
Wunderburg 6, 91353 Hausen
Telefon: 09191/615332
Pfarrer Klaus Weigand
Email: klaus.weigand@erzbistum-bamberg.de
E-Mail Heroldsbach: ssb.forchheim@erzbistum-bamberg.de
www.pfarrei-st.-michael-heroldsbach.de
Büroöffnungszeiten Heroldsbach: montags geschlossen, 
Di, Mi, und Fr: v. 9.00 - 12.00 Uhr, Donnerstag v. 15.30 -
17.30 Uhr
Hausen: www.stwolfgang-hausen.de
Büroöffnungszeiten Hausen: Donnerstags von 9 - 12 Uhr 

Bücherei St. Wolfgang Hausen  -  Öffnungszeiten -  
Sonntags 10.30 - 11.00 Uhr

Gemeindebücherei St. Michael Heroldsbach
Pfr.-Dr.-Marquardt-Platz 5 – barrierefrei im Erdgeschoß,
Behinderten-Parkplatz und andere Vorhanden.
Öffnungszeiten: 
Dienstag 15.00 – 17.00 Uhr, Donnerstag 16.30 – 18.30 Uhr. 
In den Ferien nur donnerstags geöffnet.
Kontakt www.buechereiheroldsbach.de, 
Tel.: mit AB 99 59 699  
E-Mail buecherei@heroldsbach.de  -  
Folgen Sie uns auf Instagram buecherei_heroldsbach

Samstag, 13.12. Hl. Odilia, Äbtissin, hl. Luzia, Märtyrin in
Syrakus

18:30 Uhr Hausen: Hl. Messe 
+ Maria und Georg Kraus und Angeh.
+ Alfons Müller und verst. Angeh.
+ Eltern Anna und Georg Saam
+ Franziska und Georg Brandmeier
+ Andreas und Amanda Saam
+ Maria und Baptist Drummer und verst. Angeh.
+ Erhard Heilmann und verst. Angeh.
+ Rosa, Josef, Margit und Laura Forster
+ Eltern Maria und Johann Wagner

Sonntag, 14.12. 3. Adventssonntag (Gaudete)
08:00 Uhr Heroldsbach: Hl. Messe 

Kirchliche Nachrichten

- für die Herbergsucher, Gruppe Irene
+ Barbara Gügel und verst. Angeh.
+ Edeltraud Meßbacher
+ Fridolin und Irene Lang und Angeh.
+ Maria und Willibald Heilmann und verst. Angeh.

09:30 Uhr Oesdorf: Hl. Messe 
+ Alfred Händel und Eltern und Schwiegereltern
+ Lorenz Händel und alle verst. Angeh.
+ Karlheinz Hofmann und verst. Angeh.
+ Hans Dürrbeck und verst. Angeh.

18:00 Uhr Heroldsbach: Herzliche Einladung zum
Adventsfenster am Pfarrheim

Montag, 15.12.
06:00 Uhr Heroldsbach: Rorate - Gottesdienst  

Dienstag, 16.12.
18:30 Uhr Wimmelbach: Hl. Messe  

+ Anni Zeidler
+ Josef und Gertraud Multrus und + Gregor Zenk

Mittwoch, 17.12.
09:30 Uhr Heroldsbach: Hl. Messe 

+ Michael Eisen
+ Albin Gügel und verst. Angeh.
+ Joachim Krause und Angeh.

14:00 Uhr Heroldsbach: Aktiv-Kreis für Senioren
„Weihnachtszeit und Jahreswechsel“

18:30 Uhr Oesdorf: Hl. Messe 
+ Hans Schleicher und Eltern Pfeuffer
+ Hans Maid und verst. Maid und Gügel

Donnerstag, 18.12.
18:00 Uhr Hausen: Friedensrosenkranz 
18:30 Uhr Hausen: Hl. Messe 

+ Brigitte, Alfred und Dieter Schmitt
+ Josef und Günter Müller
+ geistl. Rat Georg Hundsdorfer und Marianne
Buberl

19:00 Uhr Heroldsbach: Treffen von Suizidtrauernden

Samstag, 20.12.
18:30 Uhr Poppendorf: Hl. Messe  

Sonntag, 21.12. 4. Adventssonntag
08:00 Uhr Wimmelbach: Hl. Messe  
09:30 Uhr Hausen: Hl. Messe 

mit musikalischer Umrahmung des Kinderchors
des Gesangsvereins Hausen

16:00 Uhr Oesdorf: „Auf Weihnachten zu“
Musik und Texte zum 4. Advent
Eintritt frei – Spenden für Kiwoko e.V. erbeten

16:30 Uhr Hausen: Buß-Gottesdienst
18:00 Uhr Poppendorf: Herzliche Einladung zum

Adventsfenster beim Gasthaus Dippacher

Verstorben ist aus unserem
Seelsorgebereich:

Frau Klara Schleicher, Am Griesfeld 1, Poppendorf,
im Alter von 91 Jahren

Der Herr schenke ihr seinen Frieden.

Herzliche Einladung
zum Rorate Gottesdienste im Advent

Montag nach dem 3. Advent:
Montag nach dem 4. Advent:

Beginn: 6.00 Uhr.
Im Anschluss Frühstück im Pfarrheim
Wir freuen uns alle über Ihr Kommen.

Kerzen stehen in den Bänken.
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Sittenbachtal. Nach dem Waldstück Lohe erreichen wir wieder
das Sportgelände von Eggolsheim.

Wanderstrecke: ca. 11,3 km 
Wanderführung Udo Danke, Tel. 09190 - 224

PS:
Ich bitte euch, mir die Teilnahme an der Wanderung bis
Freitag, 12. Dez. 18.00 Uhr mitzuteilen, damit die Wirtin die
entsprechende Anzahl Plätze reserviert.
Vielen Dank

Gebetsstätte Heroldsbach
Katholische Kirchenstiftung, 
Am Herrengarten 9, 91336 Heroldsbach, 
Tel. 09190 997587, Fax 09190 997468
E-Mail: info@gebetsstaette-heroldsbach.de
Rektor der Gebetsstätte: Pater Markus Johannes Straubhaar
CRVC
Kooperator: Pater Andrej Maria Poop CRVC
Pensioniert: Pater Dietrich von Stockhausen CRVC
Sprechstunden: nach Vereinbarung
Sekretärin der Gebetsstätte: Frau Anna Martina Di Ciero 

Alle Gottesdienste werden im Livestream übertragen: siehe
www.gebetsstaette-heroldsbach.de
Anmeldungen nur für Pilgergruppen notwendig! Montag bis
Freitag von 9 bis 12 Uhr
Tag- und Nachtanbetung des Allerheiligsten Sakrament des
Altares (Krypta/Rosenkranzkapelle, s. Aushang)

Freitag, 12. Dezember 2025 – Freitag der 2. Adventswoche –
Unsere Liebe Frau von Guadalupe – Sühnenacht

15:00 Uhr Kreuzweg
17:15 Uhr (MK) Rosenkranz vor ausgesetztem Allerheiligsten

und Beichtgelegenheit
18:30 Uhr (MK) Hl. Messe, anschl. Rosenkranz
anschl. (Krypta) Beginn Sühnenacht mit euch. Anbetung,

Rosenkranz u. Gebete zu den vereinten Herzen Jesu
u. Mariens bis 02:00 Uhr

22:00 Uhr (RK) Hl. Messe zum Beginn der Sühnenacht

Samstag, 13. Dezember 2025 – Samstag der 2. Adventswoche
– Rosamystika- und Fatimatag, Hl. Luzia

06:00 Uhr (RK) Hl. Messe im außerord. Ritus mit P. Clemens
zum Ende der Sühnenacht

08:45 Uhr (RK) Rosenkranz vor ausgesetztem Allerheiligsten
und Beichtgelegenheit

10:00 Uhr (RK) Hl. Messe, anschl. Fatimaandacht
13:45 Uhr (RK) Rosenkranz und Beichtgelegenheit
15:00 Uhr (RK) Hl. Messe, anschl. Betstunde zum 100 jähri-

gen Jahrestag der Erscheinung der Muttergottes in
Pontevedra (Spanien)

19:00 Uhr (RK) Mariengebetsstunde bis 22:00 Uhr in der
Gnadenkapelle

Sonntag, 14. Dezember 2025 – 3. Adventssonntag (Gaudete)
– Hl. Johannes v. Kreuz

09:45 Uhr (MK) Rosenkranz vor ausgesetztem Allerheiligsten
und Beichtgelegenheit

11:00 Uhr (MK) Hl. Messe
13:30 Uhr (RK) gemeinsames Gebet der Pilger und

Beichtgelegenheit ab 14:00 Uhr
15:00 Uhr (RK) Hl. Messe 
16:45 Uhr (RK) Rosenkranz und Beichtgelegenheit
18:00 Uhr (RK) Hl. Messe, anschl. Rosenkranz

Montag, 15. Dezember 2025 – Montag der 3. Adventswoche
15:30 Uhr (PH) Treffen Gebetskreis Familie vom Göttlichen

Willen bis 17:00 Uhr
17:15 Uhr (MK) Rosenkranz vor ausgesetztem Allerheiligsten

Herzliche Einladung zum
Adventsfenster 2025, immer um 18.00 Uhr

3. Advent: Pfarrheim Heroldsbach
4. Advent: Gasthaus Dippacher, Poppendorf

Wir suchen für unsere Sternsingeraktion am
03. und 04. Januar 2026:

- Erwachsene Begleitpersonen, die unsere Jüngsten Sternsinger
begleiten und unterstützen.
- Außerdem suchen wir Erwachsene Sternsinger, die als
Gruppe von Haus zu Haus laufen.
Bei Interesse, bitte bis 12.12.25 im Pfarrbüro melden.

Auf Weihnachten zu
Musik und Texte

zum 4. Advent,
21.12.2025 um 16:00 Uhr

in der Kirche St. Vitus Oesdorf

Mitwirkende:
Ewald Schäfer, Hackbrett, Blockflöte, Gesang

Raphael Schäfer, Gitarre, Gesang
Matthias Schäfer, Gesang
Lilly Schäfer, Querflöte

Angela Schäfer, Wortbeiträge, Gesang
Die Schäferskinder, Gesang

Eintritt frei – Spende für Hilfe für Kiwoko e.V. erbeten

Kath. Pfarramt St. Michael
Pfr.-Dr.-Marquardt-Platz 3, Heroldsbach
Tel: 09190/99 49 30 
Mo: geschlossen
Di, Mi, Fr: 9– 12 Uhr, Do: 15:30 – 18:00 Uhr
Pfarrei-st-michael-heroldsbach.de

Kath. Pfarramt St. Wolfgang
Wunderburg 6, Hausen
Tel: 09191/61 53 32 
Do:  9 – 12 Uhr

Pfarrer Klaus Weigand 
(klaus.weigand@erzbistum-bamberg.de)

Pfarrsekretärin Doris Reuschl 
(ssb.forchheim@erzbistum-bamberg.de)

Für Spenden: Bitte verwenden Sie folgende Konten:
für Heroldsbach: IBAN DE45 7635 1040 0000 1528 01

für Hausen: IBAN DE82 7639 1000 0002 5120 50
für Oesdorf: IBAN DE64 7635 1040 0005 4751 40

für Poppendorf: IBAN DE75 7639 1000 0004 9063 30
für Wimmelbach: IBAN DE08 7635 1040 0020 0935 63

„Wandere mit – bleibe fit“
Herzliche Einladung zur Jahresabschluss - Wanderung von
Eggolsheim nach Rettern
Wann:          Samstag, den 13. Dezember 2025
Treffpunkt: Parkplatz am Bahnhof Heroldsbach
Abfahrt: 9.00 Uhr
Anfahrt: B470 – Burk - Forchheim–Nord – St 2244 (alte

B4) – Eggolsheim – (Parkplatz am Sportgelände)

Wanderroute: Vom Parkplatz am Sportgelände wandern wir
in nördliche Richtung und folgen dem Eggerbach
flussaufwärts. Auf Höhe Schirnaidel queren wir die FO 5 nach
Kauernhofen und erreichen auf dem Panoramaweg unterhalb
des Högelsteins den schön gelegenen Ort Rettern. Hier ist
Mittagseinkehr im rustikalen Land-Gasthof Hubert. Der
Rückweg führt durch die Flur unterhalb der Jägersburg ins



15

und Beichtgelegenheit
18:30 Uhr (MK) Hl. Messe, anschl. Rosenkranz

Dienstag, 16. Dezember 2025 – Dienstag der 3. Adventswoche
17:15 Uhr (RK) Rosenkranz vor ausgesetztem Allerheiligsten

und Beichtgelegenheit
18:30 Uhr (RK) Hl. Messe, anschl. Rosenkranz und

Marienstunde bis 22:00 Uhr

Mittwoch, 17. Dezember 2025 – vom Tage
17:15 Uhr (MK) Rosenkranz vor ausgesetztem Allerheiligsten

und Beichtgelegenheit
18:30 Uhr (MK) Hl. Messe, anschl. Zönakel der Marianischen

Priesterbewegung

Donnerstag, 18. Dezember 2025 – vom Tage 
08:45 Uhr (RK) Rosenkranz vor ausgesetztem Allerheiligsten

und Beichtgelegenheit
10:00 Uhr (RK) Hl. Messe, anschl. Rosenkranz
19:30 Uhr (RK) Ölbergandacht vor ausgesetztem

Allerheiligsten

Freitag, 19. Dezember 2025 – vom Tage – Sühnenacht
15:00 Uhr Kreuzweg
17:15 Uhr (MK) Rosenkranz vor ausgesetztem Allerheiligsten

und Beichtgelegenheit
18:30 Uhr (MK) Hl. Messe, anschl. Rosenkranz
anschl. (Krypta) Beginn Sühnenacht mit euch. Anbetung,

Rosenkranz u. Gebete zu den vereinten Herzen Jesu
u. Mariens bis 02:00 Uhr

Wir bedanken uns recht herzlich
bei Blumen Schleicher für die Spende des Adventskranzes

und bei Familie Franz Schleicher für die Christbäume
Wir wünschen Ihnen allen eine glückselige Adventszeit und

Frohe Weihnachten
Gebetsstätte Heroldsbach

P. Markus Johannes Straubhaar CRVC
Rektor der Gebetsstätte

Evang.-Luth. Pfarramt Hemhofen
I. Pfarrstelle: Pfarrerin Christiane Börstinghaus, Heppstädter
Weg 6, Hemhofen, Tel. 09195 2336
II. Pfarrstelle: Pfarrerin Laura Stöhler, Wallweg 11a,
Röttenbach, Tel. 09195 3489 oder 0151 70590875
Ev. Montessori Kinderhaus: Swantje Schneider, Wallweg 11,
Röttenbach, Tel. 09195 4095

Öffnungszeiten im Pfarramt Hemhofen:
Das Pfarramt ist Montag bis Donnerstag von 10:00 -12:00 Uhr
und Dienstag von 17:00-19:00 Uhr besetzt. 
Pfarramtssekretärin Gunhild Battes. Tel. 09195 2336
E-Mail: pfarramt.hemhofen@elkb.de

Wir laden Sie herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:
1. Termine:

Freitag, 12. Dezember 2025
19:00 Uhr Spieleabend im Gemeindehaus in Hemhofen

Samstag, 13. Dezember 2025
09:00 Uhr Konfi-Tag im Gemeindehaus in Hemhofen
10:00 Uhr 1. Probe Krippenspiel in der Heilandskirche

Sonntag, 14. Dezember 2025 – 3. Advent
11:00 Uhr Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Michael

in Heroldsbach (Pfarrerin Christiane Börstinghaus)

Dienstag, 16. Dezember 2025
09:00 Uhr Bastelkreis „Flinke Schere“ im Gemeindehaus in

Hemhofen

14:00 Uhr Ökumenischer Seniorenkreis – Adventlicher
Gottesdienst in der katholischen Kirche Maria
Königin sowie anschließend kleine, besinnliche
Weihnachtsfeier im FORUM in Hemhofen

Donnerstag, 18. Dezember 2025
18:00 Uhr Schülerkonzert der Musikschule Hemhofen in der

Heilandskirche

Samstag, 20. Dezember 2025
10:00 Uhr 2. Probe Krippenspiel in der Heilandskirche

Sonntag, 21. Dezember 2025 – 4. Advent
09:30 Uhr Gottesdienst mit Friedenslicht der Pfadfinderinnen

und Pfadfinder in der Heilandskirche (Pfarrerin
Christiane Börstinghaus)

Montag, 22. Dezember 2025
10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Haus Heinrich

(Pfarrerin Christiane Börstinghaus und Adam
Hasenberger) 

10:00 Uhr 3. Probe Krippenspiel in der Heilandskirche

Dienstag, 23. Dezember 2025
10:00 Uhr Generalprobe Krippenspiel in der Heilandskirche

Mittwoch, 24. Dezember 2025 - Heiligabend
11:00 Uhr Weihnachten für kleine Leute im Franziskushaus

in Röttenbach (Pfarrerin Laura Stöhler + Team)
14:00 Uhr Familiengottesdienst im Franziskushaus in

Röttenbach (Pfarrerin Laura Stöhler)
16:00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der

Heilandskirche (Pfarrerin Laura Stöhler)
18:00 Uhr Christvesper in der Heilandskirche (Prädikant

Hans Batz)
18:00 Uhr Christvesper in der katholischen Kirche St. Michael

in Heroldsbach (Pfarrerin Christiane Börstinghaus)
Bitte beachten in diesem Jahr gibt es um 18:00 Uhr keine

Christvesper in Röttenbach!
22:00 Uhr Christmette mit Abendmahl in der Heilandskirche

(Pfarrerin Christiane Börstinghaus)

Donnerstag, 25. Dezember 2025 – 1. Weihnachtstag
17:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Franziskushaus

in Röttenbach (Pfarrerin Christiane Börstinghaus)

Freitag, 26. Dezember 2025 – 2. Weihnachtstag
09:30 Uhr Gottesdienst in der Heilandskirche (Lektorin

Martina Zunker)
20:00 Uhr Jam Session im Franziskushaus in Röttenbach

Mittwoch, 31. Dezember 2025 - Altjahrsabend
17:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Heilandskirche

(Prädikant Hans Batz)

2. Spieleabend:
Brettspiele, Kartenspiele, Würfelspiele - wer hat nicht Lust
mal wieder eine Runde zu spielen? Aber allein geht das nicht
und manche Spiele sind erst richtig schön mit mehreren
Spielenden.

Wir wollen uns im Winterhalbjahr einmal im Monat zu einem
Spieleabend im Gemeindehaus in Hemhofen treffen. Für
Spiele sorgen wir, einfach kommen und mitmachen. Was genau
gespielt wird, überlegen wir dann gemeinsam. Beginn ist je-
weils 19 Uhr. Die Termine finden freitags an folgenden Tagen
statt: 12. Dezember 2025, 9. Januar 2026, 6. Februar 2026 und
6. März 2026. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auf Euer Kommen freuen sich Martina Zunker und Frank
Pintscher!
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3. Friedenslicht:
Jedes Jahr wird es in Bethlehem entzündet und von dort aus
in die ganze Welt getragen. Auch wir von den Pfadis in
Hemhofen wollen dieses Jahr den Frieden in unsere Gemeinde
tragen. Kommt doch am Sonntag, den 21. Dezember um 09:30
in der Heilandskirche zum Gottesdienst vorbei und bringt
eine Laterne und Kerzen mit. Ihr seid alle ganz herzlich dazu
und zu einer Tasse Punsch eingeladen. Wir freuen uns auf
euch.

Euer VCP Hemhofen

SPD – Ortsverein Heroldsbach-Thurn
EINLADUNG ZUR AUFSTELLUNGSVERSAMMLUNG
der Gemeinderatsliste für die Kommunalwahl 2026

Liebe Mitglieder, liebe Kandidatinnen und Kandidaten und
Freunde der SPD,

zu unserer Aufstellungsversammlung,
mit der Wahl der Gemeinderatskandidaten /-innen
für die Kommunalwahl 2026 laden wir sehr herzlich ein.

Donnerstag, den 18. Dezember 2026 um 19 Uhr
im Kuratenhaus Heroldsbach, Hauptstraße 7

Vorgeschlagene Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Konstituierung für die Wahlen zur Kommunalwahl 2026

a.Beschluss der Tagesordnung
b.Wahl der Versammlungsleitung und eines

Wahlausschusses
c. Wahl von zwei Mitunterzeichner/ -innen der Niederschrift
d.Beschlussfassung über das Kennwort und

Kurzbezeichnung des Wahlvorschlags:
Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD

e. Wahl einer/eines Beauftragten und einer/eines stellver-
tretenden Beauftragten für den Wahlvorschlag

3. Beschluss über das Wahlverfahren
4. Vorstellung der Kandidaten/ -innen für die

Gemeinderatswahl 2026
5. Wahl der Bewerber/ -innen für die Gemeinderatswahl 2026
6. Schlussabstimmung
7. Beschluss über das Nachrückverfahren
8. Sonstiges

Wir bitten um eine zahlreiche Beteiligung an dieser wichtigen
Nominierungsversammlung, da zukunftsweisende und
wichtige Entscheidungen anstehen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr SPD-Ortsverein
Heroldsbach-Thurn
Stephan Büttner

CSU Ortsverband Heroldsbach
Am Montag, 01.12.2025 ging es auf Einladung von MdL
Michael Hofmann in den bayerischen Landtag nach München.
Nach einem kurzen Videofilm über die Grundzüge der
Demokratie, die Einordnung des bayerischen Landtags und
des Gebäudes mit dem Maximilianeum, ging es über den
großen Lesesaal in den Plenarsaal.

Wo während der Sitzungen die Abgeordneten Ihre Plätze
einnehmen, durfte unsere Besuchergruppe zusammen mit den

Politische Parteien

Fluthelfern des Landkreises Forchheim aus dem Jahr 2024
Platz nehmen. MdL Michael Hofmann begrüßte vom
Rednerpult den Besuch aus seiner Heimat und stellte sich den
unterschiedlichen Fragen aus dem Plenum in einer offenen
und hintergründigen Diskussion.

Nach dem Mittagessen brachte uns unser Busfahrer Stephan
Kraus bis ins Zentrum der Landeshauptstadt München, wo
für die Mitfahrenden der CSU Heroldsbach und Hausen eine
Führung in der Frauenkirche organisiert war. Vom Teufelsfuß,
über das Mittelschiff, den Altarraum bis hin zum Kathedra,
dem Bischofsstuhl, ging es unter fachkundiger Betreuung
durch das Dompersonal.
Ein abschließender Besuch des Weihnachtsmarkts am
Marienplatz rundete den vorweihnachtlichen Tagesausflug
ab.

Thorsten Neubauer
CSU Ortsvorsitzender

Freiwillige Feuerwehr Thurn e.V.
http://www.feuerwehr-thurn.de

Einladung zur Weihnachtsfeier

Die Freiwillige Feuerwehr Thurn lädt alle Mitglieder zur
traditionellen Weihnachtsfeier im Gasthof Frank mit
vorheriger Winterwanderung "rund um Heroldsbach" am
13.12.2025 ein.

Start und Ziel unserer Wanderung sind jeweils unser
Vereinslokal. Start der Wanderung ist 15:00 Uhr. Es wird
unterwegs eine Verpflegungsstation mit warmen Getränken
geben, bevor wir gegen 19:00 Uhr mit der offiziellen Feier
beginnen wollen. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme, vor allem bei der
Wanderung. Lasst uns gemeinsam das Vereinsjahr mit dem
ein oder anderen Glühwein und Plätzchen beschließen und
ein paar schöne Stunden gemeinsam verbringen.

Andreas Seidel Hartwig Hofmann
1. Vorstand Schriftführer

Freiwillige Feuerwehr 
Oesdorf 1878 e.V.
www.feuerwehr-oesdorf.de

JHV 2026

Hiermit möchten wir alle Mitglieder zu unserer
Jahreshauptversammlung am Die. 06.01.2026, um 15:00 Uhr
ins Feuerwehrgerätehaus einladen.
(Barrierefreier Zugang zur Fahrzeughalle und den Toiletten)

Vereine und Verbände
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Tagesordnung:
Begrüßung durch den Vorsitzenden mit anschließenden
Totengedenken
1. Bericht des 1. Vorsitzenden
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht der Kassenwartin
4. Kassenprüfer / Entlastung der Vorstandschaft
5. Bericht des 1. Kommandanten
6. Pause
7. Ehrungen langjähriger Mitglieder
8. Wünsche und Anregungen

Am Dreikönigstag, Die. 06.01.2026 findet das Kirchenamt um
08:00 Uhr statt. Im Anschluss, Totengedenken am
Kriegerdenkmal, für die verstorbenen Mitglieder der FFW
Oesdorf. Danach erfolgt die Marschaufstellung und wir laufen
geschlossen zum Feuerwehrhaus, zum anschließenden
Frühschoppen, mit Weißwürsten, Knackern und Brezen.
Hierzu möchten wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner des
Vereines herzlich einladen.

Die Freiwillige Feuerwehr Oesdorf und die
Jugendfeuerwehr,

wünscht allen Ihren Mitgliedern, Freunden und Gönnern
des Vereines, eine ruhige besinnliche und erholsame

Weihnachtszeit mit der Familie.
Viel Glück und Gesundheit, sowie einen guten Rutsch in

das neue Jahr 2026.

+++ Vorankündigung – am Sa. 10.01.2026, findet unsere
alljährliche Weihnachtsbaumsammelaktion statt. +++

„Stellt den Baum doch einfach ab 9:00 Uhr zur Abholung
bereit“ 

+++ Über eine kleine Spende freut sich die
Jugendfeuerwehr Oesdorf +++

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft Die Jugendfeuerwehr

Gesangverein Cäcilia Heroldsbach
1909 e.V.

Einladung zur Adventsfeier

Am dritten Adventssonntag, dem 14.12., schließen wir das
gesangreiche Jahr 2025 mit unserer traditionellen Adventsfeier
ab. Die Feier findet ab 17 Uhr bei der Gaststätte Dippacher
in Poppendorf statt.

Wir laden alle Mitglieder und Freunde des Vereins, die
Familien unserer aktiven Sängerinnen und Sänger aller
Chorgruppen sowie die Eltern der Kinder des Kinderchors
ein, mit uns ein paar gemütliche Stunden zu verbringen.

Mit freundlichem Sangesgruß
Joscha Hermann Bastian Kraus
1. Vorsitzender Schriftführer

Gesangverein Liederkranz Poppendorf
www.poppendorf.de/gesangverein

Kartenvorverkauf Faschingsball 2026 – 
SAVE THE DATE mit „Hollywood“

Aufgepasst – es wird wieder närrisch!
Der Gesangverein Liederkranz Poppendorf schmeißt auch
2026 seinen legendären Faschingsball – und ihr seid alle
eingeladen! Am Samstag, 07. Februar 2026, verwandelt sich
die Gaststätte Dippacher wieder in eine bunte Partyoase.

Los geht’s mit dem Einlass um 18:30 Uhr, um 19:30 Uhr startet
dann die Stimmung richtig durch. Für musikalische Vollgas-
Atmosphäre sorgt die Liveband „HOLLYWOOD – Zwei wie
Pech und Schwefel“. Tanzen, lachen, mitsingen – alles
ausdrücklich erwünscht! Und natürlich gibt’s auch wieder
einen Barbetrieb.
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Kartenvorverkauf:
• Ab 18.12.2025 in der Gaststätte Dippacher
• 21.12.2025 – 07.01.2026 bei unserem Ersten Vorstand Erwin

Warter (Tel.: 01590 1291210)
• Ab 08.01.2026 wieder in der Gaststätte Dippacher

Also: Kostüm entstauben, Freunde einpacken und dabei sein
– wir freuen uns auf eine supernärrische Nacht mit euch!

Terminvorschau
• 21. Dezember um 18 Uhr: Musikalische Mitgestaltung des

Adventsfensters Poppendorf der Familie Dippacher
(Gaststätte)

• 25. Dezember um 17 Uhr: Weihnachtsgottesdienst und
Singen am Kriegerdenkmal mit anschließendem
Glühweinumtrunk

• 17. Januar 2026 um 18:30 Uhr: Jahreshauptversammlung
im Vereinslokal Dippacher

• 7. Februar 2026: Faschingsball Liederkranz mit Musikduo
„HOLLYWOOD“

Alle Termine finden Sie jederzeit auch auf unserer Homepage
www.poppendorf.de/gesangverein, in der HeimatInfo-App
sowie in den Sozialen Medien (Facebook & Instagram).

Verena Warter
Schriftführerin 

Männergesangverein „Erholung“
Heroldsbach

gegr. 1896

Verehrte Sänger,

heute Freitag, den 12.12.25 treffen sich die Sänger
(Chorgemeinschaft) um 10:15 Uhr zum Einsingen im Pfarrsaal,
die Beerdigung von Günter Fechner am Friedhof ist um 11:00
Uhr.
Am heutigen Freitag, den 12.12.25 findet um 19:30 Uhr keine
Chorprobe statt.

Vorschau Chorgemeinschaftsprobe: Am kommenden Freitag,
den 19.12.25 findet um 19:30 Uhr die 1.
Chorgemeinschaftsprobe in der Sängerstube in Thurn statt!
Chorleiter dieses Jahr: Alexander Ezhelev. Auch hier keine
Probe der Erholung in der Sängerstube!

Die letzte Chorprobe der Erholung findet am Montag, den
22.12.2025 um 19:30 Uhr in der Sängerstube im Rathaus statt!
Im Anschluss der weihnachtlichen Singstunde gibt es
Weihnachtsstollen und Weihnachtsgebäck mit Glühwein.
Zu dieser letzten Chorproben 2025 ergeht herzliche Einladung
an alle Sänger.

Weitere Termine:
Das Einsingen am Hl. Abend ist um 13:30 Uhr in der
Sängerstube im Rathaus. Am Hl. Abend um 14.30 Uhr findet
das traditionelle Friedhofsingen statt.

Am Montag, den 29.12.25 findet um 19:30 Uhr die 2.
Chorgemeinschaftsprobe im Sängerheim der Cäcilia statt.
Die 3. Chorgemeinschaftsprobe findet am Freitag, den
02.01.2026 um 19:30 Uhr im Sängerheim der Cäcilia statt.

Am vergangenen Samstag fand unsere Weihnachtsfeier im
Lindenhof statt. An dieser Stelle nochmals ein herzliches
Dankeschön an alle Mitwirkenden, die diesen Abend mit ihren
Weihnachtsgedichten und musikalischen Darbietungen zu
einer besinnlichen Feier werden ließen.
Unser besonderer Dank gilt dem ganzen "Lindenhof-Team"
für die hervorragende Bewirtung und Bereitstellung des
Saales.

Mit Adventlichen Sangesgrüßen
1. Vorstand
Wolfgang Eisen

M.G.V. – „Eintracht“ – Thurn 1878 e.V.
www.eintracht-thurn.de

Am Freitag, 12.12.25 findet um 11 Uhr auf dem Friedhof in
Heroldsbach die Beerdigung unseres 1. Bass-Sängers Günter
Fechner statt. Einsingen ist um 10.15 Uhr im Pfarrheim. Am
Abend sind wir um 19 Uhr in die Sängerstube zum Essen an-
lässlich des 70. Geburtstag eines Aktiven eingeladen. Die
Singstunde entfällt. Am Sonntag,14.12.25 treffen wir uns um
14.30 Uhr zum Einsingen für das nachträgliche Ständchen.
Die 1. Probe der Chorgemeinschaft findet am Freitag, 19.12.
um 19.30 Uhr in der Sängerstube statt.

Stephan Buchner, 1. Vorstand

Fosanochtsverein
Heroldsbacher Narren e.V.

NaturFreunde OG. Heroldsbach e.V.
Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,

am Sonntag, 14.12.2025 findet um 15 Uhr in der
Naturfreundestube am Dorfplatz unsere Weihnachtsfeier statt
Alle Mitglieder sowie Freunde und Gönner unseres Vereins
sind herzlich eingeladen.

Voranzeige: 29.12.2025 Winterwanderung zum Gasthaus
Schuh in Kleinseebach, Abmarsch 10 Uhr am Dorfplatz.

Wir wünschen allen Mitgliedern sowie Freunden und Gönnern
unseres Vereins ein frohes Weihnachtsfest und ein vor allem
gesundes neues Jahr.

Es grüßt Euch mit "Berg frei" Die Vorstandschaft 
i.A. Wunderlich

Seniorenhilfe WIR für UNS eG
Wir machen Urlaub

In der Zeit vom 22.12.2025 bis einschließlich 06.01.2026
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nehmen unsere aktiven Helfer und Disponenten ihren
verdienten „Jahresurlaub“. Der Anrufbeantworter unter der
bekannten Nummer 09190 929241 steht Ihnen weiter in der
Zeit zur Verfügung, um Aufträge und Termine ab dem
07.01.2026 entgegenzunehmen. Danach sind wir wieder wie
gewohnt für Sie da. 

Das Wfu-Team

Schützenverein
„Tell“ Heroldsbach 1931 e.V.

Vereinscup 2025
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

am Freitag, den 12.12.2025 findet ab 19.00 Uhr im
Schützenhaus der Vereinscup 2025 statt. Der Wettbewerb wird
nach dem K.-o. System ausgetragen. Die Paarungen werden
ausgelost. Es ergeht herzliche Einladung an alle Schützen und
Zuschauer, um gemeinsam den Wettbewerb in einem
gemütlichen Beisammensein zu verfolgen.

Mit freundlichem Schützengruß Felix Mühlmann 
2. Schützenmeister

Vorankündigung Schützenstammtisch
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,

unser nächster Schützenstammtisch findet am Freitag, dem
19.12.2025 statt. Wir treffen uns ab 19:30 Uhr im Schützenhaus.

Ich freu mich auf euch. Euer Ehrenvorstand
Theo Obenauf

Schützenverein
St. Sebastian Thurn 1924 e.V.

Kaninchenzuchtverein B861 Oesdorf
Kurzer Rückblick auf die Bezirks-Kaninchen-Schau in
Uffenheim. Ludwig erreichte mit seinen Deutschen Riesen
383,0 Punkt, damit wurde er Bezirksmeister in seiner Klasse.
Wolfgang schnitt dieses mal mit seinen Kaninchen, den
Deutschen Kleinwiddern, nicht so gut ab, sie erreichten nur
373,5 Punkte. Das war für uns die letzte aktive besuchte
Kaninchenausstellung für 2025, es steht nur noch der Besuch
der Bundes-Kaninchenschau in Karlsruhe an (20. + 21.12.).
Dort erwarten uns dann ca. 20.000 Kaninchen.

Wir wünschen weiterhin „Gut Zucht“ und viel Erfolg im Jahr
2026!

Unser Weihnachts-Hoser-Stammtisch findet am Mo.
15.12.2025 statt, Beginn 18 Uhr. Wir treffen uns in gemütlicher
Runde und wollen das Jahr 2025 bei Glühwein, Lebkuchen
und … gemütlich ausklingen lassen. Alle Vereinsmitglieder
sowie Freunde und Gönner (auch gerne mit Partner) sind dazu
herzlich eingeladen.

1. Vorstand
Wolfgang Rösch

Geflügelzuchtverein Hemhofen und
Umgebung e. V.

gegr. 1980

Weihnachtsfeier
Unsere Weihnachtsfeier findet am 19.12.2025 ab 19.00 Uhr in
der GZV-Anlage statt. Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde
und Familienangehörige herzlich eingeladen. 

Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Bekannten
zusammen mit Ihren Familien ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest sowie ein gesundes, erfolgreiches und
zufriedenes neues Jahr 2026. 

Unsere nächste Monatsversammlung findet am Freitag, den
02.01.2026 um 19.00 Uhr in der Geflügelzuchtanlage statt. 

1. Vorsitzender 1. Schriftführerin
A. Dromann A. Böhm

SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn
Tischtennis Aktuell

Anbei die Ergebnisse der Woche (01.12.25 - 07.12.2025) 
Herren 1 Bezirksklasse A
Die erste Mannschaft steht nach der Vorrunde mit nur einem
Verlustpunkt an der Tabellenspitze und peilt den
Wiederaufstieg in die Bezirksliga an.
Hausen 3 - Herren 1                                                           1:9
Wie zu erwarten hatte Hausen keine Chance gegen unsere
Mannschaft. Insgesamt war es ein souveräner Auswärtssieg.
Doppel: Johannes Kugler/Jürgen Bögelein 1:0; Philipp
Kugler/Wolfgang Heigl 1:0
Einzel:      Jürgen Bögelein 2:0; Johannes Kugler 2:0; Philipp
Kugler 2:0; Wolfgang Heigl 1:1

Herren 1 – Burk 1                                                               6:4
Unsere erste Mannschaft musste den Ausfall von Johannes
Kugler, der bisher ungeschlagen ist, verkraften. Burk dagegen
bot seine stärkste Mannschaft auf. Am Ende war es ein
verdammt knapper Sieg. Überragend an diesem Tag war
Jürgen Bögelein der einen Doppelsieg und zwei Einzelsiege
beisteuerte. Der Held des Abends war aber Thomas Wetzel,
der beide Einzel knapp gewann, obwohl seine Gegner auf dem
Papier haushohe Favoriten waren.

Sportnachrichten
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Doppel: Philipp Kugler/Jürgen Bögelein 1:0; Thomas
Wetzel/Wolfgang Heigl 0:1
Einzel:      Jürgen Bögelein 2:0; Philipp Kugler 1:1; Wolfgang
Heigl 0:2; Thomas Wetzel 2:0

Herren 2 Bezirksklasse B
Neunkirchen 4 - Herren 2                                                   2:8
Mit diesem Sieg wurden die Neunkircher in die Abstiegsränge
geschoben. Absolut souverän agierte Jugendspieler Jonas Lang
der beide Einzel im vorderen Paarkreuz klar gewann. Aber
auch Gerhard Rascher und Reinfried Gößwein behielten eine
weiße Weste.
Doppel: Gerhard Rascher/Werner Kugler 1:0; Jonas
Lang/Reinfried Gößwein 1:0
Einzel: Lang Jonas 2:0; Gerhard Rascher 2:0; Werner Kugler
0:2; Reinfried Gößwein 2:0

Herren 3 Bezirksklasse C
Herren 3 – Jahn Forchheim 3                                             9:1
Jahn Forchheim war überfordert. Mit diesem Sieg sichert sich
die dritte Mannschaft den Tabellenplatz 3.
Doppel: Marcel Zöbelein/ Thomas Bögelein 1:0; Jörg
Klyeisen/Alexander Prenzel 1:0
Einzel: Marcel Zöbelein 1:1; Thomas Bögelein 2:0; Alexander
Prenzel 2:0; Jörg Klyeisen 2:0

Jugend: Jugend Bezirksliga
Herzogenaurach 2 - Jugend 1                                             6:4
Leider musste die erste Jugendmannschaft eine knappe
Niederlage gegen den Tabellennachbarn hinnehmen.
Ein starker Jonas Lang gewann zwar alle seine Einzel, am
Ende reichte es leider nicht für einen Punkt.
Doppel: Jonas Lang/Mahé Della Monta 0:1
Einzel: Jonas Lang 3:0; Mahé Della Monta 1:2; Fabian Straub 0:3

Jugend Bezirksklasse B
Höchstadt 1 - Jugend 2                                                       8:2
Kurzfristig musste man Jonas Händel und Margot Della Monta
ersetzen. Franz Kaiser war der einzige aus der
Stammmannschaft. Er gewann auch 2 von seinen 3 Einzeln.
Aber die beiden Jungs aus der dritten Jugend, Jonas Rietbrock
und Paul Szarek, zeigten Ihr gutes Talent und hatten Klasse
Ballwechsel. Obwohl die beiden zwei Ligen tiefer spielen,
gewann jeder ein Einzel…Bravo.
Doppel: Jonas Rietbrock/Paul Szarek 0:1
Einzel: Franz Kaiser 2:1; Jonas Rietbrock 1:2 Paul Szarek 1:2

TT-Abteilungsleiter
Reinfried Gößwein

Leichtathletik/Turnen
Tolle Aktion in der Hirtenbachhalle Heroldsbach!

Anfang November organisierten die Eltern-Kind-Trainer in 
der Hirtenbachhalle Heroldsbach auf Spendenbasis ein Eltern-
Kind-Turnen für jedermann. Mit viel Freude und Engagement
wurde fleißig geturnt – und auch beim Plätzchenverkauf
herrschte großer Andrang. Dank der zahlreichen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnte ein Erlös von 327,20
Euro erzielt werden, der an den Sternstunden e.V. gespendet
wurde. Ein herzliches Dankeschön an alle Trainerinnen und
Trainer sowie an alle, die mitgemacht und gespendet haben –
eine  rundum gelungene Aktion für den guten Zweck!

Jugendfußball SG
Heroldsbach/Hausen

Neue Trainingsanzüge für die E1-Jugend der SG
Heroldsbach/Hausen – Herzlichen Dank an unseren Sponsor
Therapiezentrum Rascher!

Die Freude bei den jungen Fußballern der E1-Jugend der SG
Heroldsbach/Hausen ist groß: Dank der großzügigen
Unterstützung von Therapiezentrum Rascher konnten alle
Spieler mit neuen, einheitlichen Trainingsanzügen ausgestattet
werden.

„Die Kinder sind mächtig stolz auf ihre neuen Outfits – und
das stärkt nicht nur den Teamgeist, sondern auch das
Gemeinschaftsgefühl“, freuten sich auch die Trainer.

Der Verein bedankt sich herzlich bei Therapiezentrum Rascher
für das Engagement und die Wertschätzung der Jugendarbeit.
Solche Unterstützungen sind ein wichtiger Beitrag, um den
Nachwuchs im Sport zu fördern und den Kindern ein tolles
Umfeld zu bieten.

Mit den neuen Trainingsanzügen starteten die jungen Kicker
nun bestens gerüstet in die Hallensaison – motiviert, engagiert
und erfogreich als echtes Team.

Jugendfußball Tabellenplatzierungen Herbst 25

U19 - A-Jugend - KREISGRUPPE
Platz 1 - Aufstieg in Kreisliga

U17 - B-Jugend - KREISKLASSE
Platz 2 - Aufstieg in Kreisliga

U15 - C1-Jugend - KREISKLASSE 
Platz 3

U15 - C2-Jugend - KREISGRUPPE 
Platz 3

U13 - D1 Jugend - KREISKLASSE
Platz 1 - ungeschlagen - Aufstieg in Kreisliga 

U13 - D2 Jugend - KREISGRUPPE
Platz 4

U13 - D3 Jugend SG Oes/Her/Hau - KREISGRUPPE 
Platz 9 (zum ersten Mal überhaupt können wir eine dritte
Mannschaft U13 stellen) 
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U11 - E1 Jugend - Gruppe Platz 3

U10 - E3 Jugend - Gruppe Platz 3

U9 und Jünger spielten erfolgreiche Festivals 

Mädchen
U13 Mädels - Gruppe 7:7
gewinnen die erste Mädels-Meisterschaft für unsere
Spielgemeinschaft- Glückwunsch! 

U15 Mädels - Gruppe 7:7 Platz 7

Vielen Dank an alle Trainer und Unterstützer für ein
Außergewöhnliches Jahr, was gerne zur Gewohnheit werden
darf. Drei Meisterschaften! 
Es wurden 10% mehr Kinder im Jugendfußball betreut. Eine
unglaubliche ehrenamtliche Leistung aller Trainer und
sportliche Höchstleistung aller Spielerinnen und Spieler! 

Ich wünsche euch allen ein erfolgreiches Jahr 2026 und viel
Spaß! 

Mit sportlichen Grüßen Florian Böhm
Jugendleiter Fußball 

DJK-SC Oesdorf
Informationen unserer Mannschaften und alles rund um
unseren Verein finden Sie auf unserer Homepage: 
www.djk-sc-oesdorf.de

Der Sportverein DJK-SC OESDORF würde sich sehr freuen,
wenn wir den ein oder anderen Spieler der gemeinsamen
Mannschaften aus der Jugend und der Herrenmannschaft bei
unserer Weihnachtsfeier begrüßen dürfen.

Schöne Grüße 
Peter Münch, 1. Vorstand

Das Sportheim ist donnerstags ab 19:30 Uhr geöffnet.

DJK Wimmelbach

Öffnungszeiten Sportheim Gaststätte:

Das Sportheim hat jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr für Euch
geöffnet!

Dartsportabteilung:

Training:
Immer montags und mittwochs ab 18:00 Uhr.
Sportheim Wimmelbach.
Es darf gerne geschnuppert werden.
Dartinteressierte sind jederzeit willkommen.

Spiele:
Creek Steelers I
Samstag, 13.12.2025 – 20:00 Uhr
Creek Steelers I – TSC Pottenstein I
Creek Steelers II
Freitag, 12.12.2025 – 20:00 Uhr
Creek Steelers II – Hallerndorf I
Creek Steelers III
Freitag, 12.12.2025 – 20:00 Uhr
Bärnfels I – Creek Steelers III

DANKE
Ein herzliches Dankeschön an unsere drei Sponsoren für das
Ausstatten unserer drei Dartmannschaften mit den neuen
Dartrikots.

Schön euch an unserer Seite zu haben.
Vielen Dank für eurer Engagement und eure Unterstützung:
- Engelhardt Bau- Oesdorf
- Aktivstall Kupfer- Oesdorf
- Bauflaschnerei Keiner- Baiersdorf
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M I T  M E N S C H E N .
www.misereor.de

Forchheim, Krottental 10a, Telefon 0 91 91 / 23 36

Trauerfloristik der besonderen Art im eigenen Haus.

Alle Bestattungsarten, Bestattungsvorsorge.
Tag und Nacht, Sonn- und Feiertage immer erreichbar.
Hausbesuche und Besorgung der Formalitäten kostenlos.
Trotz explodierender Kosten im Bestattungswesen behalten wir unsere derzeitigen Preise bei.
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TÜV- 
Abnahme 

Jeden Montag!

Bestattungen aller Art
Tatortreinigung  • Wohnungsauflösungen

Untere Kellerstraße 30   • 91301 Forchheim 
www.bestattungen-mang.de  • Tel.: 0 91 91 - 1 44 44

Gemeinsam stark - werden Sie Teil unseres Teams!
Die Zahnarztpraxis Semlinger und Zahnärztliche Tagesklinik 

Höchstadt/A. suchen herzliche, engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen, in Teil oder Vollzeit, m/w/d 

•    ZMA Zahnmedizinische Fachangestellte(r) m/w/d
•    Verwaltungsangestellte(r)/Assistent(in) d. Geschäftsf. m/w/d
•    Zahntechniker(in) m/w/d
•    Kinderpfleger(in), Erzieher(in), Pädagogische Fachkraft m/w/d
•    Haushalte(in) m/w/d
•    Physiotherapeut(in), Masseur(in) m/w/d
•    Mediendesigner(in) m/w/d
•    3D-Druck Techniker(in) mit Software Erfahrung m/w/d
•    Reinigungskraft m/w/d

•    Überdurchschnittliche Bezahlung
•    Freundliches, wertschätzendes Arbeitsumfeld
•    Flexible Arbeitszeiten (Teil- oder Vollzeit)
•    Möglichkeiten für Berufseinsteiger und Auszubildende

•    Gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachen willkommen)
•    Zuverlässigkeit und Motivation
•    Führerschein von Vorteil

Zahnarztpraxis Semlinger und Zahnärztliche Tagesklinik Höchstadt/A.
Tel. 09193/7600 oder info@zahnarzthoechstadt.de

Anton-Bruckner Straße 4 • 91315 Höchstadt / Aisch • Tel.: 09193 / 7600

Blumen Betz Forchheim von 27.11. bis 24.12. 
Forchheimer Marktplatz von 09.12. bis 24.12.

Heroldsbach Brunnenstraße 13 von 09.12. bis 24.12.

VERKAUFSSTELLEN

LAUGER´S
Christbaumgarten

Blumen Betz, Forchheim, ab sofort bis 23.12.
Forchheimer Marktplatz v. 06.12. bis 23.12. von 9 bis 18 Uhr

Heroldsbach, Brunnenstr. 13, v. 06.12. bis 23.12. tgl. ab 13 u. Sa. ab 9 Uhr

VERKAUFSSTELLEN
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Sonnenschutzanlagen
Markisen Rolladen
Fenster Türen
Teerrassendächer
Insektenschutz
E-Antriebe

erminberatung an!Te
Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen 

Reparaturen aller Art
THauptstraße 28 · 91341 Röttenbach · Teel. 09195 / 921 56 51 · info@rollobau.de

Sie uns für eine kostenlose T

Weihnachtsurlaub 
Drs. med. Birgit und Andreas Dehm

Mi 17.12.2025. bis Di 30.12.2025
Adelsdorf, Tel.: 09195/23 22 
Dr. med. Clemens Hoppe 

Mo 22.12.2025 bis Mo 29.12.2025 
Heppstädt, Tel.: 09195/ 921 855 

Dr. med. Frank Schaller 
Mo 22.12.2025 bis Di 30.12.2025 
Adelsdorf, Tel.: 09195/998 8008 

Dr. med. Stefanie Heller 
Mo 22.12.2025 bis Di 30.12.2025 

Hausen, Tel.: 09191/312 12
Dr. med. Rudolf Rauer 

Di 30.12.2025 bis Mo 5.1.2026 
Oesdorf, Tel.: 09190/ 995 112 

Vertretungen durch 
die jeweils anwesenden Praxen und 

 Dr. med. Thomas Merz 
Hemhofen, Tel.: 09195/ 922 388
Fröhliche Weihnachten und 

ein gesundes neues Jahr!

        

Wir haben
sowie vom 12

von 10-17U
A b t d

  

f

vom 5. 7. D
. - 23. Dezem
Uhr füür Sie g

tkl i f

  

f
eöff

Dezember
mber täglich
g fnnet. 
f i h hl

  

gene

  

oi

Angeboten werden erstklassige, f

Nordmanntannen aus der Regi

flhten Wnd
dhlerdI fWWiir frreuen uns Ihhnen bei der Auswa l dees

passe de Weeihnac tssbaumes behilffllich zu sein. 
  

n

ffrrisch geschla

Winterzeit -Wellnesszeit

Klosterstraße 1 - 91301 Forchheim - Tel. 09191/8 02 32 - Fax 0 9191/6 66 34
Hauptstraße 2 - 91320 Ebermannstadt - Tel. 0 9194/14 97

Verwöhnen Sie Ihre Füße mit den Reflexzoneneinlagen
in Finn Comfort Schuhen.

Wir beraten Sie
kompetent und

zuverlässig!

Bei uns finden Sie
bestimmt den

passenden Schuh !
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